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1. Einwohnergemeindeversammlung 
 

Montag, 11. Juni 2012, 20.00 Uhr im Singsaal der Schulanlage 

Ersigen 
 

 

Traktanden 
 

1. Finanzgeschäfte (Seiten 3 – 9) 

a) Orientierung 

b) Bewilligung Nachkredit 

c) Genehmigung Gemeinderechnung 2011 
 

2. Schule Ersigen (Seiten 9 – 11) 

 Bewilligung einer unbefristeten Klasse in der Primarschule 
 

3. Ortsplanung (Seiten 11 – 20) 

 Änderung der Überbauungsordnung „Chilchgass“ und damit ver- 

 bundene Zonenplan- und Baureglementsänderung 
 

4. Liegenschaften (Seiten 20 – 23) 

 Geltendmachung Kaufrecht und somit Kauf der Parzelle Nr. 316,  

 Rainacherweg, Zone für öffentliche Nutzung (ZöN) 
 

5. Verschiedenes 

 
Aktenauflage 

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tage vor der Gemeinde-

versammlung, in der Zeit vom 11. Mai 2012 bis 11. Juni 2012, bei der 

Gemeindeverwaltung Ersigen zur Einsichtnahme auf. Die öffentliche 

Auflage mit Einsprachemöglichkeiten zum Traktandum Nr. 3 „UeO 

Chilchgass“ hat in der Zeit vom 20. April 2012 - 21. Mai 2012 stattge-

funden.  
 

Protokolle 

Gegen das Protokoll der Versammlung vom 05. Dezember 2011 sind 

während der Auflagefrist keine Einsprachen eingegangen. Es wurde 

durch den Gemeinderat genehmigt. Das Protokoll der Gemeindever-

sammlung vom 11. Juni 2012 wird vom 13. Juni 2012 bis 13. Juli 2012 bei 
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der Gemeindeverwaltung Ersigen öffentlich aufliegen. Während der 

Auflagefrist kann gegen die Abfassung des Protokolls schriftlich beim 

Gemeinderat Einsprache erhoben werden. Der Gemeinderat ent-

scheidet über die Einsprachen und genehmigt das Protokoll (Art. 61 

OgR). 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in 

Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und 

begründet beim Regierungsstatthalteramt Emmental in Langnau i.E. 

einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Ver-

letzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu be-

anstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer recht-

zeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und 

Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 

Zu dieser Versammlung sind alle stimmberechtigten Einwohnerinnen 

und Einwohner, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt und seit min-

destens 3 Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Ersigen haben, herzlich 

eingeladen. 

____________________________________________________________________ 

 
Traktandum 1 

 

Finanzgeschäfte 

a) Orientierung 

b) Bewilligung Nachkredit 

c) Genehmigung Gemeinderechnung 2011 

 

Referent: Gemeinderat Peter Schürch 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Jahresrechnung 2011 schliesst nach nicht budgetierten übri-

gen Abschreibungen von Fr. 120‘000.00 mit einem Ertragsüber-

schuss von Fr. 71‘670.23 ab. Dieser wurde dem Eigenkapital gut-

geschrieben, welches neu einen Bestand von Fr. 2‘191‘418.76 

aufweist. Der Voranschlag sah einen Aufwandüberschuss von  

Fr. 57‘170.00 vor. Die Besserstellung gegenüber dem Budget be-

trägt somit Fr. 128‘840.23. 
 

 



 
 

Seite 4 ERSIGER-INFORMATION     Mai 2012   

1. Laufende Rechnung / Das Wichtigste in Kürze 

Das Ergebnis ist hauptsächlich auf folgende Punkte zurückzuführen: 

 Mehreinnahmen bei den Steuern im Betrag von rund Fr. 200‘000.00 

 Geringerer Nettoaufwand im Bereich Allgemeinde Verwaltung von 

Fr. 64‘000.00 

 Geringerer Nettoaufwand im Bereich Bildung von Fr. 36‘000.00 

 Nicht budgetierte Zahlung für Linde von Fr. 50‘000.00 

 Höherer Nettoaufwand im Bereich Gemeindestrassen von  

Fr. 82‘000.00 

 Nicht budgetierte zusätzliche übrige Abschreibungen von  

Fr. 120‘000.00 
 
2. Fremdverschuldung 

Per 1.1.2011 Per 31.12.2011

Anleihen Emissionszentrale CH-Gemeinden 1'000'000.00Fr.   0.00Fr.                   

Darlehen UBS AG, Bern 1'000'000.00Fr.   1'000'000.00Fr.      

Darlehen UBS AG, Bern 1'000'000.00Fr.   1'000'000.00Fr.      

Variables Darlehen SLW, Wynigen 100'000.00Fr.      100'000.00Fr.         

Darlehen Postfinance 0.00Fr.                1'000'000.00Fr.      

3'100'000.00Fr.   3'100'000.00Fr.      

Die Schulden blieben im Jahr 2011 unverändert auf Fr. 3'100'000.00. 

 
3. Übersicht über die Laufende Rechnung 2011 
  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

0 Allg.Verwaltung 644‘139.86 173‘032.45 690‘600 159‘600 658‘236.33 161‘924.35 

Nettoaufwand  471‘107.41  531‘000  496‘041.55 

Bemerkungen 

Mehraufwände für die Legislative aufgrund von mehr Wahlgängen als geplant. 

Der Personalaufwand ist tiefer ausgefallen als budgetiert. Minderaufwand ist auch 

im Unterhalt Büromobiliar und Beratungshonorare zu verzeichnen. Die Führung der 

Bankeinnehmerei führt zu zusätzlichem Ertrag.  
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

1 Oeffentl. Sicherh. 237‘244.90 218‘318.06 226‘530 188‘170 233‘901.50 184‘525.67 

Nettoaufwand  18‘926.84  38‘360  49‘375.83 

Bemerkungen 

Es sind tiefere Kosten für die Nachführung des Vermessungswerks angefallen. Die 

Gebührenaufwände im Zivilstands- und Bauwesen fielen höher als budgetiert aus. 
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Die Kosten für den Ordnungsdienst der Broncos war nicht budgetiert. Bei den Kos-

ten für Fürsprecher kann ein Minderaufwand verzeichnet werden. Bei der Spezialfi-

nanzierung Feuerwehr konnte eine Einlage gemacht werden. Die Zivilschutzauf-

wendungen konnten durch eine Entnahme aus dem Fonds finanziert werden. 
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

2 Bildung 1‘163‘156.46 73‘260.86 1‘176‘010 49‘900 1‘157023.23 91‘140.17 

Nettoaufwand  1‘089‘895.60   1‘126‘110  1‘065‘883.06 

Bemerkungen 

In der Funktion Bildung konnten in den Bereichen Kindergarten, Primarschule, Se-

kundarschule und Tagesschule Einsparungen erzielt werden. Die Bereiche Musik-

schule und Schulliegenschaft verzeichnen hingegen Mehraufwände. 
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

3 Kultur und Freizeit 84‘067.40 0.00 35‘800 200 49‘386.67 200.00 

Nettoaufwand  84‘067.40  34‘600  49‘186.67 

Bemerkungen 

Aufgrund der Entschädigung für die Linde, gemäss Information an der Gemeinde-

versammlung vom 05.12.2011, entstand in dieser Funktion ein Mehraufwand von 

rund Fr. 49‘000.00. 
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

4 Gesundheit 14‘430.95 0.00 15‘200 0 13‘276.30 0.00 

Nettoaufwand  14‘430.95  15‘200  13‘276.30  

Bemerkungen 

Der Nettoaufwand liegt rund Fr. 800.00 unter dem budgetierten Betrag. 
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

5 Soziale Wohlfahrt 1‘089‘997.15 57‘925.90 1‘098‘720 69‘500 1‘045‘231.85 69‘510.20 

Nettoaufwand  1‘032‘071.25  1‘029‘220  975‘721.65 

Bemerkungen 

Der Nettoaufwand der „Sozialen Wohlfahrt“ liegt rund Fr. 2‘800.00 über dem bud-

getierten Aufwand. Die Schlechterstellung ist auf höhere Beiträge an den Kanton 

zurückzuführen. 
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

6 Verkehr 551‘332.68 178‘518.40 445‘800 161‘200 523‘775.06 199‘426.65 

Nettoaufwand  372‘814.28  284‘600  324‘348.41 

Bemerkungen 

Die Kosten für den Strassenunterhalt sind rund Fr. 50‘000.00 höher als erwartet, be-

gründet durch mehr „Flickarbeiten“ als geplant und höheren Kosten bei zwei Stras-
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sensanierungen. Es entstanden Mehrkosten in den Bereichen Unterhalt Maschinen, 

öffentliche Beleuchtung, Dienstleistungen Werkhof Kirchberg und Beitrag an Kan-

ton für den öffentlichen Verkehr. Mehrertrag konnte beim Beitrag vom Werkhof 

Kirchberg sowie beim Kantonsbeitrag für den Gemeindestrassenunterhalt ver-

zeichnet werden.  
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

7 Umwelt+Raumordn.1‘502‘938.70 1‘434‘945.15 1‘282‘576 1‘185‘176 1‘460‘054.97 1‘406‘330.87 

Nettoaufwand  67‘993.55  97‘400  53‘724.10 

Bemerkungen 

Die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung 

schliessen im Rahmen der übergeordneten Spezialfinanzierungen ausgeglichen ab 

und belasten den Steuerhaushalt nicht.  

Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Wasserversorgung beträgt Fr. 30‘363.04, 

budgetiert war eine Entnahme von Fr. 20‘733.00. Die Entnahme aus der Spezialfi-

nanzierung Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 80‘839.51, vorgesehen war eine Einla-

ge von 52‘400.00. Diese hohe Entnahme entstand aufgrund Mehrkosten im Unter-

halt des Leitungsnetzes und einem höheren Beitrag an den Zweckverband Abwas-

serregion Koppigen(ZAK). Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst besser ab als 

budgetiert. Die Einlage beträgt Fr. 5‘250.40 anstatt der budgetierten Entnahme von 

Fr. 13‘500.00. 
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

8 Volkswirtschaft 21‘824.95 85‘157.75 13‘650 73‘400 10‘657.20 74‘077.25 

Nettoertrag                    63‘332.80  58‘750  63‘420.05 

Bemerkungen 

Nicht budgetierte Kosten entstanden für die Bekämpfung des Feuerbrandes. 

Mehrerträge konnten beim Holzverkauf verzeichnet werden. Die Konzessionsge-

bühr der BKW ist rund Fr. 3‘605.00 tiefer ausgefallen als angenommen.  
 

  Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

9 Finanzen+Steuern 550‘580.84 3‘710‘225.55 554‘810 3‘595‘380 756‘802.90 4‘084‘540.00 

Nettoertrag 3‘159‘644.71  3‘040‘570 3‘327‘737.10 

Bemerkungen 

Im Bereich Steuern können Fr. 198‘855.35 Mehreinnahmen verzeichnet werden, 

diese sind vorallem auf die Einkommenssteuern, die Vermögenssteuern und die 

Liegenschaftssteuern zurückzuführen. 

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich sind tiefer ausgefallen als budgetiert. Der 

Nettoaufwand bei den Zinsen ist höher ausgefallen als budgetiert. Die übrigen Ab-

schreibungen betragen Fr. 120‘000.00. 
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Zusammenzug Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 

Total Aufwand 5‘859‘713.89 5‘539‘696 5‘908‘346.01 

Total Ertrag 5‘931‘384.12 5‘482‘526 6‘271‘945.59 
Ertragsüberschuss 71‘670.23  57‘170 363‘599.58 

 

 
4. Nachkredit 

Die Gemeindeversammlung hat über einen Nachkredit von  

Fr. 120‘000.00 für übrige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermö-

gen zu befinden. Diese zusätzlichen Abschreibungen werden im Be-

reich Hochbauten getätigt. 

Alle übrigen, neuen und gebundenen Nachkredite in der Gemeinde-

rechnung 2011 sind in die Kompetenz des Gemeinderates gefallen. Sie 

wurden vom Gemeinderat an der Sitzung vom 2. April 2012 geneh-

migt. 

 
5. Investitionsrechnung / Das Wichtigste in Kürze 

Der Gemeinderat Ersigen hatte im Rahmen seiner Finanzplanungs- und 

Budgetarbeiten Nettoinvestitionen von Fr. 872‘000.00 geplant. Effektiv 

wurden im Rechnungsjahr 2011 Investitionen von Fr. 581‘058.75 getä-

tigt. Sie liegen um Fr. 290‘941.25 unter dem budgetierten Wert. Die 

Hauptgründe dafür sind: 

 Die Kosten der Lobärgstrasse waren in allen drei Bereichen tiefer als 

erwartet. 

 Konzept Verkehrsberuhigungsmassnahmen wurde nicht ausgeführt. 

 
6. Übersicht über die Investitionen 2011 
 

Rechnung 2011 Voranschlag 2011 
Bereich Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 

     

Allgemeine Verwaltung 14‘182.80 0 0.00 0 

Öffentliche Sicherheit 16‘854.65 0 15‘000.00 0 

Bildung 44‘435.25 0 42‘000.00 0 

Kultur und Freizeit 4‘320.00 0 0 0 

Verkehr 132‘520.35 200.00 231‘000.00 0 

Umwelt und  

Raumordnung 

521‘856.85 152‘911.15 704‘000.00 120‘000 
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Zusammenzug Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 

  Ausgaben Einnah. Ausgaben Einnah. Ausgaben Einnah. 

 

Akt. Ausgaben 734‘169.90  992‘000  939‘856.03 

Pass. Einnahmen 153‘111.15  120‘000 134‘748.27 

 
Nettoinvestitionen 581‘058.75 872‘000 805‘107.76 
 

 

 

Erläuterungen 
 

 

 

Allgemeine Verwaltung 

 Umbuchung Ausgaben 2009 Ablagesystem von Laufende Rechnung 

in Investitionsrechnung. 
 
Öffentliche Sicherheit 

 Erneuerung Verkehrsmassnahmen. 

 
Schulliegenschaften 

 Ersatz Schulmobilien und neue Schliessanlage 

 
Gemeindestrassennetz 

 In der Planung Lobärgstrasse musste eine Rechnung korrigiert wer-

den. 

 Planung Gsteig/Alpenweg läuft. 

 Sanierung Lobärgstrasse läuft. 

 Planung Sonnrain gestartet. 

 Verbindungsweg Schulmatte grösstenteils abgeschlossen. 
 

Wasserversorgung 

 Wasserleitung Schleif / Geer. 

 Hydrantennetzerweiterung wurde gestartet. 

 Erschliessung Pestalozziweg/Schulstrasse läuft. 

 Die 2. Etappe der Arbeiten Lobärgstrasse sind abgeschlossen.  

 
Kanalisation 

 Die 2. Etappe der Arbeiten Lobärgstrasse sind abgeschlossen. 
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7. Bestandesrechnung 2011 
 

01.01.2011 Zuwachs Abgang 31.12.2011

1 Aktiven 7'620'067.45 0.00 7'612'483.08

10 Finanzvermögen 4'062'660.92 121'988.20 4'184'649.12

11 Verwaltungsvermögen 3'519'342.56 124'322.17 3'395'020.39

12 Spezialfinanzierungen 38'063.97 5'250.40 32'813.57

2 Passiven 7'620'067.45 224'051.58 7'612'483.08

20 Fremdkapital 4'932'633.11 231'635.95 4'700'997.16

22 Spezialfinanzierungen 567'685.81 152'381.35 720'067.16

23 Eigenkapital 2'119'748.53 71'670.23 2'191'418.76
 

Ein Zusammenzug der Gemeinderechnung 2011 mit zusätzlichen  

Informationen kann bei der Gemeindeverwaltung Ersigen kostenlos be-

zogen werden. Fragen zur Rechnung 2011 beantwortet gerne die Finanz-

verwalterin Nicole Portmann ( 034 448 35 34). 
 

Antrag des Gemeinderates 
Der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2012 wird bean-
tragt, 
a) einen Nachkredit von Fr. 120‘000.00 für zusätzliche übrige Ab-

schreibungen zu genehmigen; 
b) die vorliegende Gemeinderechnung 2011 mit einem Ertragsüber-

schuss von Fr. 71‘670.23 zu genehmigen. 
____________________________________________________________________ 

 
Traktandum 2 
 

Schule Ersigen 

Bewilligung einer unbefristeten Klasse in der Primarschule 
 

Referent: Gemeinderat Uli Niederhauser 
 

 

Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern hat am 12. Februar 2009 auf 

Gesuch der Gemeinde Ersigen die Eröffnung einer zusätzlichen Primar-

schulklasse bewilligt. Dies jedoch befristet für die Zeitspanne vom  

01. August 2009 bis 31. Juli 2012. Begründet wurde dieser Schritt da-

mals mit den gestiegenen Schülerzahlen aufgrund der starken Jahr-

gänge.  
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Aufgrund der Auswertung der zu erwartenden Schülerzahlen in den 

nächsten Jahren, hat die Erziehungsdirektion des Kantons Bern mit 

Schreiben vom 23. Februar 2012, der Umwandlung der befristet bewil-

ligten Klasse auf Primarstufe in eine definitive und unbefristete Klasse 

per 1. August 2012 genehmigt. Dies unter Vorbehalt der Zustimmung 

durch das zuständige Gemeindeorgan. 

 

Grundlagen 

Die Schulkommission hat am 01. Dezember 2008 dem Gemeinderat 

den Antrag gestellt, ab dem Schuljahr 2009/2010, befristet auf drei Jah-

re, also bis und mit dem Schuljahr 2011/2012, eine zusätzliche Klasse zu 

eröffnen. Begründet wurde dieser Antrag mit den starken Jahrgängen, 

was zur Folge haben wird, dass ab dem Schuljahr 2009/2010 bei zwei 

Klassen je 29 Schüler/innen vorhanden sein werden. Der Gemeinderat 

hat dieses Gesuch in zustimmendem Sinn an die Erziehungsdirektion 

des Kantons Bern weitergeleitet. Diese hat am 12. Februar 2009 der Er-

öffnung einer zusätzlichen Primarschulklasse, befristet für die Zeitspan-

ne vom 01. August 2009 bis 31. Juli 2012, bewilligt. Der Gemeinderat Er-

sigen hat aufgrund der damaligen gesetzlichen Grundlagen und Be-

rechnungen, die jährlich wiederkehrenden Kosten für diese zusätzliche 

Klasse rein für die Gemeinde Ersigen im Betrag von Fr. 11‘000.00 ge-

nehmigt.  

Anfangs 2012 wurde die Weiterführung dieser provisorisch bewilligten 

Klasse in der Schulkommission thematisiert. Die Auswertung der zu er-

wartenden SchülerInnenzahlen bis ins Schuljahr 2016/17 weist auf Pri-

marstufe einen Klassendurchschnitt von gut 18 Schülern/innen auf. 

Nicht berücksichtigt in diesen Berechnungen wurden die Auswirkun-

gen aus der regen Bautätigkeit in unserer Gemeinde, da man jeweils 

nicht abschätzen kann, wieviele schulpflichtigen Kinder in die entste-

henden Wohneinheiten einziehen werden. Aufgrund dieser Fakten 

wurde der zuständigen kantonalen Stelle der Antrag auf die Weiterfüh-

rung dieser Klasse gestellt. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern hat 

auf das Gesuch der Gemeindeorgane Ersigen für die definitive Einfüh-

rung dieser Klasse mit Schreiben vom 23. Februar 2012 positiv geant-

wortet. Der Umwandlung der befristet bewilligten Klasse auf Primarstu-

fe in eine definitive und unbefristete Klasse per 1. August 2012 wurde, 

vorbehältlich der Bewilligung durch das zuständige Gemeindeorgan, 

zugestimmt. 
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Zuständigkeit Finanzielles 

Im gültigen Organisationsreglement (OgR) der Einwohnergemeinde Er-

sigen ist nicht explizit erwähnt, dass die Gemeindeversammlung einer 

Klasseneröffnung zustimmen muss. Massgebend ist jedoch der finanziel-

le Aspekt der jährlich wiederkehrenden Kosten pro Klasse, welche rein 

die Gemeinde zu tragen hat. Im Artikel 6 OgR ist festgelegt, dass die Be-

fugnis des Gemeinderats für wiederkehrende Ausgaben fünf Mal klei-

ner ist als für einmalige. Die einmalige Ausgabenbefugnis des Gemein-

derats Ersigen beträgt Fr. 75‘000.00. Somit kann er bis zu einem Betrag 

von Fr. 15‘000.00 jährlich wiederkehrende Ausgaben bewilligen. Wie 

vorne erwähnt hat er die provisorisch bewilligte Klasse im Jahr 2009 in 

eigener Kompetenz bewilligen dürfen.  

Nach Rücksprache mit der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, be-

tragen in unserem Fall, aufgrund den aktuellsten gesetzlichen Bestim-

mungen, die jährlich wiederkehrenden Kosten pro Primarklasse für die 

Gemeinde Ersigen rund Fr. 27‘000.00. Dieser Betrag liegt somit in der 

Bewilligungskompetenz des Souveräns. 

 
Antrag des Gemeinderates 

Der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2012 wird bean-

tragt, die jährlich wiederkehrenden Kosten von rund Fr. 27‘000.00 für 

die zusätzliche Primarschulklasse zu bewilligen. Diese Klasse wird somit 

per 1. August 2012 definitiv eröffnet.  
____________________________________________________________________ 

 
Traktandum 3 

 

Ortsplanung 

Änderung der Überbauungsordnung „Chilchgass“ und damit ver-

bundene Zonenplan- und Baureglementsänderung 
 

Referent: Gemeinderat Simon Werthmüller 
 

 

Im Herbst 2010 hat die öffentliche Mitwirkung für die Abänderung der 

Überbauungsordnung „Chilchgass“ von der Reithallen-Nutzung in eine 

Überbauung für alters- und behindertengerechtes Wohnen stattgefun-

den. Im Jahr 2011 konnte in Zusammenarbeit mit der zuständigen kan-

tonalen Stelle und der Grundeigentümerschaft das Projekt optimiert 

werden. Der Planungs- und Infrastrukturvertrag liegt unterzeichnet vor.  



 
 

Seite 12 ERSIGER-INFORMATION     Mai 2012   

Die definitiven Unterlagen für die Abänderung der Überbauungsord-

nung „Chilchgass“ haben in der Zeit vom 20. April 2012 bis 21. Mai 

2012 mit Einsprachemöglichkeiten öffentlich aufgelegen. Die definitive 

Beschlussfassung erfolgt durch die Gemeindeversammlung. In dieser 

Angelegenheit ist somit nicht der Gemeinderat sondern der Souverän 

für die Genehmigung zuständig, da es sich bei der ursprünglichen 

Überbauungsordnung „Chilchgass“ um eine sogenannte altrechtliche 

Überbauungsordnung gehandelt hat.  

 
Vorgeschichte Reithalle 

Die Landbesitzerin im Gebiet „Chilchgass“, Familie Schneider, hat vor 

20 Jahren den Bau einer Reithalle geplant. Das Land war zu diesem 

Zeitpunkt der Landwirtschaftszone zugewiesen. Familie Schneider er-

achtete die Pferdehaltung und -Ausbildung als Betriebszweig der 

Landwirtschaft und kämpfte für den Erhalt einer Baubewilligung für das 

Vorhaben. In diesem Baubewilligungsverfahren, welches sich über die 

Jahre 1991-1994 hingezogen hat, musste konstatiert werden, dass in 

der Landwirtschaftszone keine Baubewilligung für eine Reithalle mög-

lich war. Die Gemeinde Ersigen hat danach Hand geboten, indem die 

Gemeindeversammlung am 12. Juni 1995 eine Umzonung der entspre-

chenden Fläche von der Landwirtschaftszone in eine Zone für Sport 

und Freizeitanlagen zugestimmt hat. Gegen diesen Beschluss hat eine 

Partei aus der Nachbarschaft Beschwerde geführt, welche von dieser 

bis vor Bundesgericht gezogen wurde. Das Bundesgericht hat am  

10. Juni 1998 entschieden, dass an der fraglichen Stelle eine entspre-

chende Zone für eine Reithallennutzung möglich ist. Daraufhin wurde 

ein Überbauungsordnungsverfahren gestartet. Am 17. August 1999 hat 

das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, nach 

dem Beschluss der Gemeindeversammlung Ersigen vom 07. Juni 1999, 

die Überbauungsordnung (UeO) Chilchgass mit der Reithallennutzung 

genehmigt. In diesem Verfahren wurde auch gleichzeitig das Baube-

willigungsverfahren für die Reithalle durchgeführt, so dass Ende Sep-

tember 1999 die rechtskräftige Baubewilligung für die Reithalle vor-

handen gewesen ist. 

Am 18. Juni 2001 hat die Bauherrschaft (Familie Schneider) ein Gesuch 

um Verlängerung der Baubewilligung gestellt, da die längerfristige 

Planung sowie die Nachfolgeregelung zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

geklärt gewesen ist. Diesem Antrag wurde durch das zuständige Or-

gan zugestimmt und die Baubewilligung entsprechend verlängert.  
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Am 30. Januar 2003 hat Familie Schneider ein Projektänderungsgesuch 

für den Einbau von 2 Wohnungen und 14 Pferdeboxen in der Reithalle 

gestellt. Diese Projektänderung wurde durch das Amt für Gemeinden 

und Raumordnung am 17. März 2003 genehmigt. Im Jahr 2004 wurde 

eine auswärtige Drittperson aktiv und wollte von Familie Schneider das 

Grundstück erwerben. Sie hat im gleichen Jahr ein erneutes Projektän-

derungsgesuch für den Einbau von 6 Wohnungen in der Reithalle ein-

gereicht. Dieses wurde nie rechtskräftig entschieden, da Familie 

Schneider mitgeteilt hat, dass sie die Reithalle aufgrund des Generati-

onenwechsels definitiv nicht mehr erstellen will und für den Landbe-

reich „Chilchgass“ eine andere Ausrichtung sucht.  

 
Vorgeschichte Projekt „Alters- und behindertengerechtes Wohnen“ 

Am 2. Mai 2007 fand zwischen Familie Schneider, der Gemeinde Ersi-

gen und dem Amt für Gemeinden und Raumordnung ein erstes Ge-

spräch für die Realisierung von Alterswohnungen in der „Chilchgass“ 

statt. Die Grundeigentümerschaft legte dar, dass die Schaffung von Al-

terswohnungen von der demographischen Entwicklung aus betrachtet 

für die Zukunft unabdingbar ist. Verwiesen wurde auch auf unser 

regionlaes Altersleitbild, welches diesbezüglich folgenden Inhalt auf-

weist: 

„Ältere Menschen möchten möglichst lange zu Hause leben. In ein 

Heim eintreten möchten sie erst, wenn sie in beträchtlichem Mass 

pflege- und betreuungsbedürftig sind. Um einen möglichst langen 

Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, ist eine altersge-

rechte Wohnung und Wohnumgebung sehr wichtig. Mit dem immer 

grösser werdenden Anteil älterer Menschen wächst auch das Interesse 

an baulichen Lösungen, die es dieser Bevölkerungsgruppe erlauben, 

möglichst lange selbständig wohnen zu können. Es werden deshalb 

vermehrt auf öffentliche oder private Initiative hin altersgerechte 

Wohnungen geschaffen.“  

Die zuständigen Planungsorgane der Gemeinde Ersigen haben von 

Beginn weg signalisiert, dass sie mithelfen werden das Projekt auf der 

planerischen Ebene zu unterstützen, jedoch eine finanzielle Beteiligung 

von Seiten der Gemeinde abgelehnt wird. Bei der jetzigen Planungs-

vorlage handelt es sich somit um ein rein privates Projekt der Grundei-

gentümerschaft. Sämtliche Kosten und Risiken trägt sie.  

So wurden ab dem Jahr 2008 in einem regen Austausch zwischen der 

Grundeigentümerschaft, den Gemeindeorganen sowie dem Amt für 
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Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern verschiedene plane-

rische Möglichkeiten und Varianten geprüft und diskutiert. Am 10. No-

vember 2010 hat eine öffentliche Orientierungsversammlung im 

Singsaal des Schulhauses Ersigen stattgefunden. Anschliessend haben 

die Unterlagen bis zum 24. November 2010 zur öffentlichen Mitwirkung 

aufgelegen. Vom Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons 

Bern liegen schriftliche Vorprüfungsantworten vom 28. Februar 2011, 

04. Oktober 2011 und abschliessend vom 05. März 2012 vor.  

 
Inhalte Überbauungsvorschriften 

Da die aktuell gültigen Überbauungsvorschriften der „UeO Chilchgass“ 

von einem Reithallenbetrieb ausgehen, sind die Überbauungsvorschrif-

ten für das Projekt der alters- und behindertengerechten Wohnungen 

vollständig neu erstellt worden. Nachfolgend werden die Kern-Artikel 

wiedergegeben: 
 

Artikel 1 / Wirkungsbereich 
1 Der Wirkungsbereich der Überbauungsordnung ist im Überbauungsplan mit einem 

punktierten Perimeter gekennzeichnet. 
2 Die Bestimmungen der Überbauungsordnung gelten innerhalb des gekennzeich-

neten Perimeters. Die ausserhalb des Perimeters liegenden Bäume sind Bestandteil 

der ÜO. 
3 Die Überbauungsordnung bezweckt das Erstellen einer Alterssiedlung mit hinder-

nisfreien und schwellenlosen Wohnungen. Das Zielpublikum sind ausschliesslich äl-

tere Menschen, aber auch behinderte Personen im Rollstuhl, welche auf ein be-

stimmtes Mass an Betreuung und auf ein Notrufmeldesystem angewiesen sind. In-

nerhalb der Baufelder wird entsprechendes alters- und behindertengerechtes 

Wohnungsangebot realisiert. 

Es werden zweckgebundene und hindernisfreie alters- und betagtengerechte  

2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen erstellt. Alle weisen abrufbare Dienstleistungen 

(z.B. Spitex) vor Ort, das heisst in Ersigen oder in der unmittelbaren Umgebung, auf. 

Somit können die Bewohner/innen bis ins hohe Alter selbstbestimmt in den eigenen 

vier Wänden leben.  

Es besteht das Interesse, eine noch zu bestimmende Anzahl Pflegewohnungen 

oder eine Pflegewohngruppe anzubieten. Diese Wohnungen können eine maxi-

male Grösse von 4½ Zimmern aufweisen. Darin werden ausschliesslich Pflegeplätze 

angeboten. Die Dienstleistungen sozialer und pflegerischer Art sind vor Ort und je-

derzeit verfügbar. 
 

Artikel 4 / Sinn - Nutzung 
1 Die Baufelder 1 - 3 sind für die Wohnnutzung gemäss Artikel 1 Absatz 3 dieser 

Überbauungsvorschriften bestimmt. In diesen Baufeldern werden alters und betag-

tengerechte Wohnungen realisiert. Praxen mit sozialen und pflegerischen Dienst-
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leistungen, welche in einem betrieblichen Zusammenhang stehen, sind in dieser 

Überbauung in den Baufeldern 1 - 3 ebenfalls zugelassen. 
2 Das Baufeld 4 wird ausschliesslich als Gemeinschaftsanlage (z.B. Mittagstisch, 

Events, gemeinschaftliche Aktivitäten, kleines Café, Kochen, etc.) genutzt. 
 

Artikel 5 / Nutzungsmass 
1 Die Landfläche der Parzelle 1089 beträgt ca. 5'109 m2.  
2 Es gilt eine Ausnützungsziffer von mind. 0.3, max. 0.6. Dienstleistungen (sozial und 

pflegerisch) sind unter Anrechnung der Bruttogeschossfläche zugelassen. 
3 Die max. zulässige Bruttogeschossfläche beträgt 3’096 m2. In den einzelnen Bau-

feldern ist eine Abweichung von 10 % gestattet. 
4 Ein Nutzungstransfer ist unter den einzelnen Baufeldern bis max. 10 % unter Be-

rücksichtigung der max. AZ von 0.6 gestattet. 

Baufeld 1      730.00 m2 

Baufeld 2  1’410.00 m2 

Baufeld 3      926.80 m2 

Total     3'066.80 m2 
 

Baufeld 4      108.00 m2 
 

Die im Baufeld 4 nicht kommerziell genutzten Flächen für Gemeinschaftsräume / 

Mehrzweckräume und dgl. (gemäss Art. 93 Abs. 2 e BauV) werden der BGF nicht 

angerechnet. 
 

Artikel 6 / Baupolizeiliche Masse 
1 Die Gebäudelängen der Hauptbauten richten sich nach den Baufeldabmessun-

gen im Überbauungsplan. 
2 In den Baufeldern 1 - 3 sind zweigeschossige und im Baufeld 4 eingeschossige 

Hauptbauten zugelassen. Die allfälligen Nebenbauten (Pergolen, Gartensitzplätze 

etc.) in den vier Baufeldern sowie im speziell dafür vorgesehenen Bereich „Neben-

bauten“ dürfen nur ein Geschoss aufweisen. 
3 Die maximale Gebäudehöhe der Baufelder 1 - 3 beträgt 7 m. Sie wird bis OK 

Dachsparren gemessen. Die maximale Gebäudehöhe im Baufeld 4 beträgt  

3.50 m. Sie wird bis OK Flachdach gemessen. 

 

Artikel 7 / Autoabstellplätze 
1 Die Bemessung der vorgeschriebenen Abstellplätze für Motorfahrzeuge erfolgt 

gemäss Art. 49 BauV. Es ist möglich, die Parkierung oberirdisch oder unterirdisch als 

Einstellhalle anzulegen. 
2 Die Anzahl der Autoabstellplätze hat den tatsächlichen Bedürfnissen der künfti-

gen Bauten und ihren Benutzer/-innen zu entsprechen. Der Überbauungsplan sieht 

die entsprechenden Standorte vor, wobei die definitive Anzahl erst im jeweiligen 

Baugesuchverfahren festgelegt wird. (Art.17 BauR, Art.49 ff BauV) 
3 Für Zweiräder ist ein separater Abstellplatz im Bereich des dafür vorgesehenen 

Baufeldes angeordnet. 
4 Für Besucher/-innen ist eine angemessene Anzahl Parkplätze vorzusehen. 
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5 Die Ein- und Ausfahrt der Einstellhalle erfolgt über die im Überbauungsplan aus-

gewiesene Zufahrt. (Falls die Einstellhalle realisiert wird, entfallen die oberirdischen 

überdeckten privaten Parkplätze. Die Besucherparkplätze werden in diesem Fall 

auf die Baufelder Parkplätze privat verschoben.) 

 

Artikel 8 / Erschliessung Überbauung 
1 Die Ein- und Ausfahrt für die Überbauung erfolgt über die Parzelle Nr. 1067 auf die 

Dorfstrasse. Die Dimensionierung erfolgt gemäss Artikel 7 der Bauverordnung. 
2 Fluchtwegausgänge sind im Aufenthaltsbereich zugelassen, welche überdeckt 

werden können. 
 

Artikel 9 / Fussgängerverbindung 
1 Die Erschliessung der Hauptgebäude ist behindertengerecht zu den Hauseingän-

gen sicher zu stellen. 

 

Artikel 10 / Architektur 
1 Die Gesamtanlage der Überbauung ist in den Baufeldern 1 - 4 als bauliche Einheit 

zu gestalten. Fassaden, Dachgestaltung, Farbgebung und Materialwahl sind sorg-

fältig aufeinander abzustimmen. Die Gestaltung und die Einpassung der neuen 

Überbauung hat sich als Ganzes in die bestehende Siedlungsstruktur einzufügen. 
2 Der Winkelbau im Baufeld 2 ist mit einer modernen Glasverbindung zu entkop-

peln. Die bauliche Ausführung der Glasverbindung ist im Baugesuch zusammen 

mit der kantonalen Denkmalpflege zu definieren. 

 

Artikel 11 / Dachgestaltung 
1 In den Baufeldern 1 - 3 sind bei den Hauptbauten symmetrische Satteldächer 

vorgeschrieben. 

2 Im Baufeld 4 ist auf dem Hauptbau ein Flachdach zugelassen. 

 

Artikel 15 / Zugangsbereiche - Wege 
1 Der Zugang zur Einstellhalle, den oberirdischen Parkplätzen und den beschränkt 

befahrbaren Erschliessungsstrassen der Hauptgebäude erfolgt über die befahrbare 

Erschliessungsstrasse. 
2 Die Erschliessung der Baufelder 1, 2, 3 und 4 ist nur für die Anlieferung und Umzü-

ge befahrbar. Nebst der Anlieferung und dem Umzug dient sie als Not und Feuer-

wehrzufahrt. 

 

Artikel 16 / Grünflächen - Umgebung 
1 Die Aussenräume ausserhalb der Baufelder oder von nicht zugeordneten Flä-

chen sind als Grünflächen vorzusehen. 

2 Für die Bepflanzung sind standortheimische Bäume und Sträucher zu verwenden. 

3 Hochstammbäume über unterirdischen Bauteilen können in für die jeweilige 

Pflanzenart dimensionierten Pflanzentrögen versetzt werden.  
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Überbauungsplan 

 

 

 

 

 

Abbildung quer A4 
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Erläuterungsbericht 

Im Erläuterungsbericht werden die Ausgangslage, die planungsrechtli-

chen Grundlagen, das Konzept der Überbauungsordnung und die Nut-

zung sowie das architektonische Konzept zusammenfassend erläutert.  

 
Baureglements- und Zonenplanabänderung 

Im Zusammenhang mit der Abänderung der Überbauungsordnung 

Chilchgass wird der Artikel 44 im Baureglement der Gemeinde Ersigen 

wie folgt abgeändert respektive ergänzt: 
 

Bisher 

Es gelten folgende Überbauungsordnungen: 

- Überbauungsordnung zur ZPP 2 Rainacher vom 03.08.1994 

- Überbauungsordnung Chilchgass vom 19.12.2002 

- Überbauungsordnung zur ZPP 7 uf em Gumis vom 10.02.2003 

- Überbauungsordnung Ausbau Rumendingen- 

  strasse-Grabneweg vom 11.02.1998 
 

Neu 

Es gelten folgende Überbauungsordnungen: 

- Überbauungsordnung zur ZPP 1 Lobärgstrasse vom 05.12.2005 

- Überbauungsordnung zur ZPP 2 (neu) Pestalozziweg vom 06.08.2007 

- Überbauungsordnung zur ZPP 2 (alt) Rainacher 1 vom 03.08.1994 

- Überbauungsordnung zur ZPP 4 Rainacher 2 vom 14.09.2009 

- Überbauungsordnung zur ZPP 5 Huebstrasse vom 27.08.2007 

- Überbauungsordnung zur ZPP 7 (alt) uf em Gumis vom 10.02.2003 

- Überbauungsordnung Chilchgass vom 11.06.2012 

- Überbauungsordnung Ausbau Burgdorfstrasse vom 08.01.2008 

- Überbauungsordnung Ausbau Rumendingen- 

  strasse-Grabneweg vom 11.02.1998 
 

Im Bereich des Zonenplans erfolgt eine Abänderung, indem die bishe-

rige Überbauungsordnung teilweise auch die bestehende Hofliegen-

schaft von Familie Schneider miteinbezogen hat. Die neue UeO bein-

haltet nur noch den nordwestlichen Teil des Grundstücks sowie die Zu-

fahrt in die Dorfstrasse. Die übrigen Bereiche der bisherigen UeO wer-

den der Dorfzone zugewiesen.  

 
Planungs- und Infrastrukturvertrag 

Die Einwohnergemeindeversammlung Ersigen hat am 06. Juni 2005 das 

Reglement über die Abschöpfung der Planungsmehrwerte beschlos-

sen. Dabei wurde die Rechtsgrundlage geschaffen, dass Mehrwerte, 

welche sich aus Ortsplanungsmassnahmen ergeben, abgeschöpft 

werden können. Die mit diesem Reglement geschaffene Spezialfinan-
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zierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung von 

Aufgaben für öffentliche Zwecke. 

Mit der Abänderung der Überbauungsordnung Chilchgass von der 

Reithallen- zur Alterswohnungsnutzung, entsteht ein sogenannter Pla-

nungsmehrwert, indem der Landpreis einen erheblichen Mehrwert er-

fährt. 

Der Gemeinderat hat deshalb mit der Grundeigentümerschaft einen 

Planungs- und Infrastrukturvertrag abgeschlossen. In diesem sind die 

Ausarbeitung und Finanzierung der Abänderung der Überbauungsord-

nung Chilchgass, die Projektierung, Erstellung und Finanzierung der öf-

fentlichen und privaten Detailerschliessungsanlagen im Bereich der 

Chilchgass sowie der Infrastrukturbeitrag (Planungsmehrwert) geregelt 

worden. Sämtliche Planungs- und Detailerschliessungskosten trägt da-

bei die Grundeigentümerschaft. Die öffentlichen Detailerschliessungs-

anlagen (Hauptzufahrt mit Leitungen) gehen nach der Erstellung un-

entgeltlich zu Eigentum und Unterhalt an die Einwohnergemeinde Ersi-

gen über. Der Infrastrukturbeitrag wurde wie in allen übrigen Fällen in 

unserer Gemeinde mit einem Satz von 25 % festgelegt. Der Gesamtbe-

trag wird rund Fr. 270‘000.00 betragen. Fällig wird dieser bei Veräusse-

rung der Parzelle Nr. 1089 oder bei der Einräumung eines Baurechts. 

Treffen diese Szenarien nicht ein, wird der Beitrag fällig, sobald eine 

Baubewilligung für das geplante Bauvorhaben von mindestens einer 

Wohneinheit erteilt worden ist. Unabhängig von diesen Fälligkeitszeit-

punkten wird ab dem 1. Januar 2014 jährlich 10 % des Infrastrukturbei-

trages bis zur vollständigen Tilgung fällig.  

Falls die Gemeindeversammlung die Abänderung der Überbauungs-

ordnung Chilchgass ablehnt, fällt der Planungs- und Infrastrukturvertrag 

vollständig dahin.  

 
Unterlagen/Einsprachen 

Wie bereits erwähnt, hat die öffentliche Auflage mit 

Einsprachemöglichkeiten in der Zeit vom 20. April 2012 bis 21. Mai 2012 

stattgefunden. Bei Drucklegung der Ersiger-Information waren keine 

Einsprachen vorhanden. Falls solche eingehen würden, müssten bis zur 

Gemeindeversammlung die Einigungsverhandlungen durchgeführt 

werden. Die Versammlung würde darüber informiert, ob Einsprachen, 

welche nicht zurückgezogen wurden, vorhanden sind.  

Sämtliche Auflageakten können zu Informationszwecken bis zur Ge-

meindeversammlung, im Rahmen der öffentlichen Aktenauflage der 
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übrigen Gemeindeversammlungsgeschäfte bei der Gemeindeverwal-

tung Ersigen eingesehen werden. 

Die Grundeigentümerschaft hat zudem für das Projekt eine Home-

page erstellt. Informationen diesbezüglich sind erhältlich unter 

www.wiesengarten.ch 
 

 

Weiteres Vorgehen 

Unter der Voraussetzung, dass die Gemeindeversammlung dieser Pla-

nungsvorlage zustimmt, werden die Akten dem Amt für Gemeinden 

und Raumordnung des Kantons Bern zur Genehmigung zugestellt. 

Nach der rechtskräftigen Genehmigung besteht die planerische Vo-

raussetzung, dass auf dem fraglichen Gebiet das Baugesuch für die 

gesamte Alterswohnungsüberbauung oder die Baugesuche pro Bau-

feld sowie Erschliessungsanlagen eingereicht werden können. Dabei 

muss das ordentliche Baugesuchsverfahren durchgeführt werden. Im 

besten Fall ist somit ein Baubeginn frühestens auf Frühjahr 2013 mög-

lich.  
 

Antrag des Gemeinderates 
Der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2012 wird bean-
tragt, bezüglich der Abänderung der Überbauungsordnung 
„Chilchgass“ den Erläuterungsbericht, die Überbauungsvorschriften 
und den Überbauungsplan sowie die vorliegende Baureglements- und 
Zonenplanänderung zu genehmigen. 
 
 

 
Traktandum 4 

 

Liegenschaften 

Geltendmachung Kaufrecht und somit Kauf der Parzelle Nr. 316, Rain- 

acherweg, Zone für öffentliche Nutzung (ZöN) 
 

Referent: Gemeinderat Peter Schürch 
 
 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision 2005 wurde auf dem Grundstück 

Nr. 316, welches sich unmittelbar neben der Schulanlage Ersigen befin-

det, ein Kaufrecht zugunsten der Einwohnergemeinde Ersigen einge-

räumt. Dieses Kaufrecht ist befristet bis zum 1. Januar 2013. Der Ge-

meinderat beantragt dem Souverän, das Grundstück im Halte von 82,4 

Aren per 1. Dezember 2012 zum Betrag von Fr. 260‘000.00 inklusive aller 

Nebenkosten käuflich zu erwerben.  
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Die Gemeinde soll die Chance wahrnehmen, eine Parzelle neben ei-

nem bereits der Gemeinde Ersigen gehörenden Grundstück zu erwer-

ben. Diese Parzelle lässt ihr alle Optionen für die spätere Entwicklung of-

fen. 

 
Vorgeschichte 

Im Dezember 2001 hat die Grundeigentümerin der Parzelle Nr. 316, 

Frau Margret Heuberger, Ersigen, den Gemeindeorganen mitgeteilt, 

dass sie der Gemeinde Ersigen das fragliche Grundstück verkaufen 

möchte. Daraufhin wurde durch die Gemeinde eine Verkehrswert-

schatzung durch einen neutralen Schätzer in Auftrag gegeben, wel-

cher den Landpreis mit Fr. 30.00/m² deklariert hat. Bereits zu diesem 

Zeitpunkt hat sich das Grundstück in der Zone für öffentliche Nutzung 

befunden.  

Im Rahmen der Erarbeitung der aktuellen Ortsplanungsrevision, welche 

in den Jahren 2003-2005 stattgefunden hat, wurde die Angelegenheit 

eingehend beraten und diskutiert. Da man zu diesem Zeitpunkt keine 

konkreten Bebauungspläne zugunsten einer öffentlichen Nutzung des 

fraglichen Grundstücks präsent hatte, wurde zwischen Frau Heuberger 

und der Einwohnergemeinde Ersigen ein Kaufrechtsvertrag über acht 

Jahre abgeschlossen. Der Gemeinderat hat damals über eine erarbei-

tete Studie zur Erweiterung der Schulanlage und Sportnutzung disku-

tiert. Aufgrund der damaligen Fakten war die Erarbeitung eines Bau-

projekts zu früh. Der Rat ist deshalb davon ausgegangen, dass man 

Ende 2012 bezüglich der Veränderungen im Schulbereich und der 

Gemeindeentwicklung aufgrund der Neueinzonungen über konkrete 

Ausbauprojekte im öffentlichen Bereich verfügen würde.  

 
Kaufrechtsvertrag 

Nachfolgend die massgebenden Bestimmungen aus dem Kaufrechts-

vertrag vom 6. Februar 2006, welcher durch Notar Martin Krauchthaler, 

Ersigen, beurkundet und per 08. März 2006 im Grundbuch eingetragen 

worden ist: 

„Frau Margret Heuberger-Röthlisberger räumt der Einwohnergemeinde 

an der Liegenschaft Nr. 316, Rainacherweg, enthaltend 82,40 Aren, 

Acker, Wiese, Weide, ein Kaufrecht ein. Das Kaufrecht beginnt mit 

dem Abschluss des Vertrags und dauert bis zum 1. Januar 2013. Das 

Kaufrecht ist unübertragbar und die Einräumung ist unentgeltlich. 
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Den Kaufpreis für den hievor beschriebenen Vertragsgegenstand ha-

ben die Parteien vereinbart und festgesetzt auf Fr. 30.00 pro m2, aus-

machend für 8240 m2 Fr. 247‘200.00. Die Käuferin übernimmt die allen-

falls noch bestehenden Pachtverträge in Rechten und Pflichten. 

Für den Fall, dass das Vertragsobjekt oder Teile davon wider aller Er-

wartungen zu einem späteren Zeitpunkt in eine Bauzone umgezont 

werden sollten, räumt sich die Landverkäuferin ein Gewinnanteilsrecht 

mit einer Dauer von maximal 25 Jahren ein. Diese Frist hat mit dem po-

sitiven Entscheid der Gemeindeversammlung zur Ortsplanung 2003-

2005 am 6. Juni 2005 zu laufen begonnen. Dieses Gewinnanteilsrecht 

ist vererb- und übertragbar. Für die dannzumalige Bemessung des 

Gewinnanteils ist kein Besitzesdauerabzug zulässig.“ 

 
Kaufgründe 

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt nach wie vor kein Projekt für die Erweite-

rung der Schulanlage Ersigen, oder eine anderweitige Bebauung im 

Bereich der öffentlichen Nutzung auf dem Grundstück Nr. 316 vor.  

Der Gemeinderat ist jedoch der Ansicht, dass die Gemeinde Ersigen 

die Chance unbedingt wahrnehmen muss, eine Parzelle neben einem 

bereits der Gemeinde gehörenden Grundstück zu erwerben. Diese 

Parzelle lässt ihr alle Optionen für die spätere Entwicklung offen. 

Aktuell befindet sich das Grundstück in der Zone für öffentliche Nut-

zung, welche nur Bauten und Anlagen für die öffentliche Nutzung zu-

lässt. Wie vorgängig erwähnt ist die Regelung definiert, falls bei einer 

späteren Ortsplanungsrevision die Idee entstehen sollte, das Grund-

stück in eine normale Bauzone zu überführen. Das Gewinnanteilsrecht 

von Seiten der Verkäuferschaft dauert bis zum 5. Juni 2030.  

 
Finanzierung 

Der Kaufpreis des Grundstücks Nr. 316 beträgt Fr. 247‘200.00. Dazu 

kommen die Verschreibungs- und Grundbuchkosten, weshalb von ei-

nem Objektkreditbetrag von maximal Fr. 260’000.00 brutto ausgegan-

gen wird. Dieser Betrag wird vollständig aus den Einnahmen der Infra-

strukturbeiträge 2012 finanziert. 

 
Einnahmen/Beiträge Dritter 

Subventionen oder zusätzliche Beiträge durch Dritte werden keine fäl-

lig. 
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Antrag des Gemeinderates 
Der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2012 wird bean-
tragt, das Grundstück Nr. 316, Ersigen, im Halte von 82,4 Aren, per  
1. Dezember 2012 käuflich zu erwerben und dazu einen Objektkredit 
von Fr. 260‘000.00 zu bewilligen.  

____________________________________________________________________ 

 
 

2. Allgemeine Informationen 
 

Allgemeine Informationen 
 

 

Pässe / Identitätskarten 
 

 

Pässe und Identitätskarten können seit zwei Jahren nicht mehr bei der 

Gemeindeverwaltung beantragt werden. Es gelten folgende Rege-

lungen:  

Die Bürgerinnen und Bürger müssen für den Bezug des E-Passes und der 

Identitätskarte persönlich bei einem der sieben Ausweiszentren vor-

sprechen. Der Ort kann frei gewählt werden. Die Standorte sind:  
Bern Courtelary Langenthal Thun 
Biel Interlaken Langnau i.E.  

Eine vorgängige Terminreservation ist zwingend erforderlich unter der 

zentralen Telefonnummer: Tel. 031 635 40 00 (Montag bis Freitag von 

08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00 Uhr). Eine online-Anmeldung ist auch 

möglich unter www.schweizerpass.ch. Ins Ausweiszentrum sind folgen-

de Unterlagen mitzunehmen: 

- alter Pass oder / und alte Identitätskarte  

- Niederlassungsausweis 

Kinder und unmündige Personen sind durch die sorgeberechtigte Per-

son respektive den Vormund zu begleiten, welche sich auch auswei-

sen müssen. Sind die Eltern nicht verheiratet oder geschieden, ist der 

Sorgerechtsentscheid des Gerichtes oder der Vormundschaftsbehörde 

vorzulegen. Bei der Vorsprache werden als biometrische Merkmale 

das Gesichtsbild - welches ebenfalls als Foto auf dem Pass erscheint - 

und zwei Fingerabdrücke aufgenommen. Es muss kein Foto mehr mit-

gebracht werden.  
 

 
 

http://www.schweizerpass.ch/
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Energieberatungsstelle 

Zu hohe Energiekosten? Handeln Sie!  

Die Energieberatungsstelle der Region Emmental berät Sie gerne. Be-

ratungen per E-Mail, Telefon oder in den Büros in Burgdorf und Lang-

nau sind kostenlos. Beratungen vor Ort sind gegen einen Unkostenbei-

trag möglich.  
 

Energieberatungsstelle Region Emmental 

Dorfstrasse 5                     Bahnhofstrasse 7 

3550 Langnau i.E.            3400 Burgdorf 

Telefon: 034 402 24 94 

Telefax: 034 402 62 21 

Mail: info@energieberatung-emmental.ch 

Internet: www.region-emmental.ch  
 

 

Weiterbildungen  

Alle Weiterbildungsangebote in der Re-

gion auf einen Blick unter 
 

 www.bildung-emme.ch  
 

 

Tourismus Emmental 

Erlebnisse in der nahen Umgebung! 

Es muss nicht Sansibar, die Malediven oder die Südsee sein. Besondere 

Erlebnisse verbunden mit der wohltuenden Bewegung an der frischen 

Luft und der tollen Natur erleben Sie auch unmittelbar vor Ihrer Haustü-

re im Emmental. Anregende Vorschläge entnehmen Sie der Home-

page  
 www.emmental.ch  
 

Zudem können Sie eine Broschüre mit gängigen Wandervorschlägen 

im Emmental bei der Gemeindeverwaltung Ersigen gratis beziehen.  

Allfällige weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Tourist Office Emmental, 

Bahnhofstrasse 44, 3400 Burgdorf, Tel. 034 34 402 42 52,  
 

 

 

 

mailto:info@energieberatung-emmental.ch
http://www.region-emmental.ch/
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Pro Senectute Emmental-Oberaargau 

Pro Senectute ist die Fachorganisation für Fragen rund  

ums Alter.  
 

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder ein  

Anliegen. Das Pro Senectute Team in Burgdorf steht  

Ihnen gerne zur Verfügung: 
 

Pro Senectute Emmental-Oberaargau 

Beratungsstelle Burgdorf 

Lyssachstrasse 17, 3400 Burgdorf 

Tel. 034 420 16 50 
 www.region-eo.ch 
 

 

 

 

Regionale Jugendarbeit 

Wochenplätze gesucht! 

Haben Sie zu Hause (oder auch in Ihrer Firma) kleinere Arbeiten - wie 

Rasenmähen, Auto waschen, Kinderhüten, Jäten, mit dem Hund spa-

zieren, Katzen füttern oder Briefkasten leeren - zu erledigen und finden 

niemanden? Dann melden Sie sich bei der Regionalen Jugendarbeit 

kakerlak. Wir haben eine ganze Warteliste mit Jugendlichen, die Ihnen 

für ein kleines Taschengeld gerne behilflich sind. Auch Jugendliche, 

welche sich für einen Wochenplatz interessieren, können sich gerne an 

uns wenden. Kontaktadresse: 

Regionale Jugendarbeit kakerlak, Eystrasse 6, 3422 Kirchberg 

Telefon 034 445 72 35, Fax: 034 445 72 37, Mobile: 078 893 90 97 
 

 www.kakerlak.ch 
 

 

Tageselternverein (TEV) Koppigen und Umgebung 

Der Tageselternverein Koppigen und Umgebung 

wächst seit seiner Gründung stetig.  

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist nach wie vor gross und so 

sind wir immer wieder aufs Neue auf der Suche nach geeigneten Ta-

gesfamilien. Wäre das nicht auch etwas für Sie? Wenn Sie Fragen ha-

ben, wenden Sie sich an unsere Geschäftsstelle in Koppigen  

(Telefon 034 413 88 88) oder besuchen Sie einfach einmal unsere Ho-

mepage www.koppigen.ch Rubrik Tageselternverein. 
 

 

 

http://www.koppigen.ch/
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Velovignette 

Die Velo-Vignettenpflicht wurde auf den  

1. Januar 2012 aufgehoben. Mit der Vignette 

fällt auch der Versicherungsschutz weg, der 

bisher Schäden aus Velounfällen gegenüber  

Dritten deckte. Seither kommen die privaten Haft- 

pflichtversicherungen für Schäden auf, die Velofahrende verursachen. 

Neu muss somit nicht mehr das Velo versichert sein, sondern die Per-

son, die es benützt. Die Behörden gehen davon aus, dass rund zehn 

Prozent der Schweizer Bevölkerung über keine Privathaftpflichtversi-

cherung verfügen. Personen, die nicht versichert sind, müssen Fremd-

schäden aus der eigenen Tasche berappen. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter  
 

 www.velovignette-ade.ch 
 
 

„gggfon“ - gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ein Projekt von Gemeinden aus den Regionen Bern-Mittelland und 
Burgdorf 

Eine Ungerechtigkeit, eine Diskriminierung, ein verbaler oder körperli-

cher Angriff oder respektloses Verhalten auf der Strasse, im Bus oder 

auf dem Pausenplatz. Was nun? 

Mit solchen Fragen beschäftigt sich das Projekt „gggfon – gemeinsam 

gegen Gewalt und Rassismus“, an welchem sich die Gemeinde Ersi-

gen gemeinsam mit 48 weiteren Gemeinden aus den Regionen Bern-

Mittelland und Burgdorf beteiligt. Mit der Teilnahme setzt die Gemein-

de Ersigen ein Zeichen gegen Gewalt und Rassismus.  

Die regionale Informations- und Beratungsstelle gggfon berät Einzel-

personen wie auch Gruppen, Schulen, Institutionen und Gemeinden 

im Umgang mit Gewalt und Rassismus im öffentlichen Raum. Sie sensi-

bilisiert die Öffentlichkeit für die Thematik und ermutigt die Bevölkerung 

 

[
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zu Zivilcourage. „Hinschauen und Benennen – statt Wegschauen und 

Verstummen“ lautet die Devise.  

Zum Angebot zählen Beratungsgespräche, lösungsorientierte Interven-

tionen, Workshops und Weiterbildungskurse, fachliche Unterstützung in 

Projektarbeiten sowie die Vernetzung mit weiteren Fachstellen. In sei-

ner 10-jährigen Tätigkeit wurde das Angebot des gggfon im Austausch 

mit den Gemeinden weiterentwickelt und an aktuelle Fragestellungen 

angepasst.  
 

Nehmen Sie Kontakt auf unter der Telefonnummer 031 333 33 40. 
 

 www.gggfon.ch 
 

 
 

Sicheres Arbeiten im Garten  

Kaum ist der Schnee geschmolzen, zieht es den passionierten Gärtner 

hinaus. Doch bei Arbeiten im Garten verletzen sich jedes Jahr mehr als 

15000 Schweizerinnen und Schweizer.  

In den meisten Fällen sind die Hände oder der Kopf betroffen. Darum 

ruft die bfu einige Verhaltensregeln in Erinnerung:  

 Um Bäume und Sträucher zu schneiden oder beim Ernten muss eine 

standsichere Leiter verwendet werden, die wenn möglich an einem 

Ast festgebunden ist. Eine Schutzbrille schützt bei herabfallenden Äs-

ten oder herausstehenden Astenden.  

 Robuste Schuhe verhindern Misstritte und Handschuhe schützen vor 

Hautverletzungen. Barfuss den Rasen mähen ist fahrlässig.  

 Beim Einsatz von ätzenden Gartenchemikalien - sofern sie denn 

wirklich nötig sind - sind Handschuhe, Schutzbrille und Maske zu tra-

gen.  

 Elektrische Geräte wie Rasenmäher, Heckenschere, Komposthäcks-

ler, Elektrofuchsschwanz oder Motorsäge erleichtern die Gartenar-

beit. Sie sind aber strikt nach Betriebsanleitung zu verwenden. Blo-

ckieren solche Geräte, zieht man erst den Stecker aus, bevor man 

an ihnen herumhantiert.  
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 Steckdosen, an denen im Freien benutzte Geräte angeschlossen 

werden, müssen gemäss den SEV-Normen mit einem Fehlerstrom-

schutzschalter versehen sein.  

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder Zugang zum Garten ha-

ben. Gefährliche Stoffe müssen für sie immer unerreichbar aufbewahrt 

werden. Auf giftige Pflanzen (Sträucher mit Beeren) sollte man verzich-

ten, denn kleine Kinder können zwischen giftig und ungiftig nicht unter-

scheiden. Eine Liste mit giftigen Pflanzen finden Sie unter www.toxi.ch. 

Regenfässer oder Gartenweiher müssen speziell gesichert werden, 

wenn das Risiko besteht, dass Kinder darin ertrinken. 
 

 
 

 www.bfu.ch 
 

 

Sachkundenachweis für Hundehaltende 

Alle Hundehaltende müssen sich seit dem 1. Septem-

ber 2008 ausbilden lassen. Die Sachkundenachweise 

für Hundehaltende bestehen aus einem Theoriekurs 

und einem praktischen Training: 

Personen, die zum ersten Mal einen Hund halten wollen, haben vor 

dem Erwerb des Hundes einen Theoriekurs von mindesten vier Stunden 

zu besuchen. Für Personen, die bereits einen Hund gehalten haben, ist 

der Theoriekurs nicht obligatorisch. 

Inhalt des Theoriekurses: 

 Bedürfnisse des Hundes 

 Richtiger Umgang mit dem Hund 

 Zeitaufwand und finanzielle Belastung durch den Hund 

Mit jedem neu erworbenen Hund hat die Hundehalterin / der Hunde-

halter ein praktisches Training von mindestens vier Lektionen zu tätigen. 

Das praktische Training muss innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb 

des Hundes absolviert werden. 

 

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung  

Hodlerstrasse 5a  

CH-3011 Bern  

Tel. 031 390 22 22  

Fax 031 390 22 30  

info@bfu.ch  
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Inhalt des praktischen Trainings: 

 Führen und Erziehen des eigenen Hundes 

 Erkennen und entschärfen von Risikosituationen 

 Vorgehen erlernen, wenn der Hund ein problematisches Verhalten 

zeigt 
 

Weitere Informationen unter 
 

 www.bvet.admin.ch und www.skn-kurse.ch 
 

 

 

Sorgsamer Umgang mit unseren Wild- und Haustieren 

Der Schweizer Tierschutz bietet Merkblätter zum konfliktfreien Zusam-

menleben mit Wildtieren im Siedlungsraum an. So unter anderem über 

die Themen „Füchse im Wohngebiet“ und „Unser Nachbar, der Mar-

der“.  

Diese sind erhältlich unter 
 

www.tierschutz.com/gemeinden/mailing03/ 
 

 

 
Wer im Kanton Bern eine Katze, einen Hund oder ein anderes herrenlo-

ses Haustier findet, wird gebeten, dies dem Berner Tierschutz mitzutei-

len. Hier die Anschriften: 
GEFUNDENE TIERE 

Telefon  0800 1844 00 (Kostenlos) 

E-Mail  meldestelle@bernertierschutz.ch)  

Postadresse: Berner Tierschutz, Postfach 37, 3020 Bern 
 

VERMISSTE TIERE 

Telefon  0900 1844 00 (Fr. 1.95 pro Min) 

E-Mail  meldestelle@bernertierschutz.ch)  

Postadresse: Berner Tierschutz, Postfach 37, 3020 Bern 
 

mailto:meldestelle@bernertierschutz.ch
mailto:meldestelle@bernertierschutz.ch


 
 

Seite 30 ERSIGER-INFORMATION     Mai 2012   

 

AHV-Zweigstelle Ersigen-Niederösch-Oberösch 
 

AHV/IV: Bei Scheidung Einkommensteilung verlangen 
 

Grundsätzliches 

Bei der Berechnung der AHV/IV-Renten für verheiratete, verwitwete 

und geschiedene Personen werden die Einkommen, die von der Ehe-

frau und vom Ehemann während der Kalenderjahre der gemeinsamen 

Ehe erzielt wurden, zusammengezählt und je hälftig auf die beiden 

Ehepartner aufgeteilt. Für die Einkommensteilung (Splitting) fallen nur 

die Kalenderjahre in Betracht, während welchen beide Ehegatten in 

der schweizerischen AHV/IV versichert gewesen sind. Einkommen, 

welche die Ehegatten im Jahr der Eheschliessung und im Jahr der Auf-

lösung der Ehe erzielt haben, werden nicht geteilt. Ein Splitting wird 

somit erst durchgeführt, wenn die Ehe mindestens ein ganzes Kalen-

derjahr gedauert hat. 
 

Die Regeln über das Splitting bei Auflösung einer Ehe durch Tod oder 

Scheidung sind vollumfänglich auf eingetragene Partnerschaften 

gleichgeschlechtlicher Paare anwendbar. 
 

Wann wird die Einkommensteilung durchgeführt? 

Eine Einkommensteilung erfolgt bei Ehepaaren, wenn: 

 die Ehe durch Scheidung oder Ungültigerklärung aufgelöst wird, auf 

Antrag der Ex-Ehepartner 

 beide Ehegatten Anspruch auf eine Alters- oder eine Invalidenren-

te haben, von Amtes wegen 

 ein Ehegatte stirbt und der andere einen Anspruch auf eine Alters- 

oder Invalidenrente hat, ebenfalls von Amtes wegen 
 

Eine Einkommensteilung erfolgt bei eingetragenen Partnerschaften 

gleichgeschlechtlicher Paare, wenn: 

 eine eingetragene Partnerschaft durch Gerichtsbeschluss aufgelöst 

wird, auf Antrag der Ex-Partner 

 beide Partner Anspruch auf eine Alters- oder eine Invalidenrente 

haben, von Amtes wegen 

 ein Partner stirbt und der andere einen Anspruch auf eine Alters- 

oder Invalidenrente hat, ebenfalls von Amtes wegen 
 

Einkommensteilung bei Scheidung 

Bei Scheidung können die Ex-Ehegatten die Einkommensteilung bei ei-

ner Ausgleichskasse verlangen, bei der einer von ihnen Beiträge be-
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zahlt hat. Mit dem InfoRegister auf der Internetseite www.ahv-iv.info 

(Rubrik Dienstleistungen) können sich die Versicherten diejenigen AHV-

Kassen anzeigen lassen, bei denen für sie ein IK geführt wird. Der An-

trag auf Splitting ist mit amtlichem Formular von beiden ehemaligen 

Ehegatten gemeinsam oder durch jeden für sich einzureichen. Die An-

tragsformulare können bei jeder Ausgleichskasse in der Schweiz bezo-

gen werden. Im Internet sind sie unter www.ahv-iv.info, Rubriken „For-

mulare“ „Allgemeine Verwaltungsformulare“ zu finden. Dem Antrag ist 

ein amtlicher Ausweis (Familienbüchlein usw.) sowie das Scheidungsur-

teil mit Rechtskraftbescheinigung des Gerichts beizulegen. 

Die dargelegten Grundsätze über die Formalitäten des Splittings bei 

Scheidung gelten sinngemäss für Personen, deren registrierte Partner-

schaft durch Gerichtsbeschluss aufgelöst wurde. Als Beweisakt dient 

das Auflösungsurteil. 
 

Empfehlung 

Unterlassen beide geschiedenen Ehegatten die Einleitung des Verfah-

rens, so muss die Ausgleichskasse die Einkommensteilung spätestens im 

Zeitpunkt der Rentenberechnung von Amtes wegen vornehmen. Bei 

Personen, die mehrfach verheiratet waren oder bei denen zwischen 

Scheidung und Beginn des Rentenanspruchs eine lange Zeitspanne 

liegt, ergeben sich oft Probleme, die für die Rentenberechnung unab-

dingbaren genauen Daten beizubringen. Geschiedenen Ehegatten 

wird deshalb empfohlen, das Gesuch möglichst unmittelbar nach der 

Scheidung gemeinsam einzureichen. Nur so kann das Verfahren rasch 

und zuverlässig durchgeführt und später Verzögerungen bei der Ren-

tenfestsetzung und -auszahlung vermieden werden. 
 

Flexibles AHV-Rentenalter ermöglicht vorzeitige Pensionierung 
 

Ordentliches Rentenalter 

Männer treten mit 65 Jahren ins AHV-Rentenalter ein. 2012 werden so-

mit die Männer des Jahrgangs 1947 rentenberechtigt. 

Das ordentliche Rentenalter beginnt für Frauen mit 64 Jahren. 2012 

werden folglich die Frauen des Jahrgangs 1948 rentenberechtigt. 
 

Vorbezug und Aufschub der Altersrente 

Dank der Flexibilisierung des Rentenalters können Männer und Frauen 

den Bezug der Altersrente 
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 um ein oder zwei Jahre vorziehen (Vorbezug für einzelne Monate 

nicht möglich) 

oder 

 um mindestens ein bis höchstens fünf Jahre aufschieben. 
 

Wer seine Altersrente vorbezieht, erhält für die gesamte Dauer des 

Rentenbezugs eine gekürzte Rente. Wer den Beginn des Rentenbezugs 

aufschiebt, erhält demgegenüber für die gesamte Dauer eine erhöhte 

Rente. Kürzung bzw. Zuschlag werden zusammen mit der Rente perio-

disch der Lohn- und Preisentwicklung angepasst. 
 

Jeder Ehepartner hat, unabhängig vom anderen, die Möglichkeit, sei-

ne Rente vorzubeziehen oder aufzuschieben (z. B. bezieht die Ehefrau 

ihre Rente vor, der Ehemann schiebt sie auf). 
 

Rentenvorbezug 

Der Rentenvorbezug muss mit amtlichem Anmeldeformular zum Vo-

raus geltend gemacht werden. Dies zweckmässigerweise spätestens 

drei Monate vor dem Geburtstag, ab dem die vorbezogene Rente 

ausgerichtet werden soll. Andernfalls ist der Rentenvorbezug bzw. Ren-

tenbezug erst ab dem nächstfolgenden Geburtstag möglich. Rückwir-

kend kann kein Vorbezug geltend gemacht werden. 
 

Wer die Rente vorbezieht, untersteht weiterhin der AHV/IV/EO-Beitrags-

pflicht. Während des Vorbezugs bezahlte Beiträge werden für die Ren-

tenfestsetzung nicht mehr berücksichtigt. Der für erwerbstätige AHV-

Rentner/innen anwendbare Freibetrag, auf dem keine Beiträge zu ent-

richten sind, gilt nicht während des Rentenvorbezugs. 

Weil der Rentenvorbezug auch für Personen in bescheidenen wirt-

schaftlichen Verhältnissen möglich sein soll, können unter bestimmten 

Voraussetzungen während des Vorbezugs auch Ergänzungsleistungen 

gewährt werden. 

Wichtig: Während der Dauer des Rentenvorbezuges werden keine 

Kinderrenten ausgerichtet. Wird eine vorbezogene Altersrente durch 

Hinterlassenenrenten abgelöst, werden diese wie die vorbezogene Al-

tersrente gekürzt. 
 

Rentenaufschub 

Wer kurz vor dem Rentenalter steht, kann mit amtlichem Formular den 

Rentenbezug um mindestens ein, höchstens fünf Jahre aufschieben. 

Damit erhöht sich der Rentenanspruch um den Aufschubszuschlag. Die 
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Rente kann während des Aufschubs – wiederum mit amtlichem Formu-

lar - jederzeit abgerufen werden; man muss sich somit nicht im Voraus 

auf eine bestimmte Aufschubsdauer festlegen. 

Der Aufschubszuschlag, ein fixer Frankenbetrag in Prozenten des 

Durchschnitts der aufgeschobenen Rente, entspricht dem versiche-

rungstechnischen Gegenwert der während des Aufschubs nicht bezo-

genen Rente: Je länger der Aufschub, desto höher der Zuschlag. 
 

Die AHV-Zweigstellen Ersigen-Niederösch-Oberösch in Zahlen pro 2011 
 

Beiträge und andere Einnahmen 

1. AHV/IV/EO (persönliche, Arbeitgeber, -nehmer) 1‘019‘690.45 

2. Verzugszinsen    6‘756.30 

3. Beiträge für Familienzulagen Bund  9‘476.25 

4. Beiträge an die Arbeitslosenversicherung 100‘169.25 

5. Beiträge für Familienausgleichskasse (FAK) Kt. BE (FKB) 101‘675.75 

6. Beiträge FAK öffentliche Institutionen Kt. BE (FAK ÖKB) 10‘269.20 

7. Verwaltungskostenbeiträge, Mahngebühren, Bussen 22‘914.60 
 

Total    1'270‘951.80 
 

Leistungsauszahlungen 

1. Ordentliche AHV-Renten    4‘025‘725.00 

2. Ordentliche IV-Renten    387‘122.00 

3. Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (inkl. Prämienverbilligungen) 787‘904.00 

4. Erwerbsausfallentschädigungen  58‘811.65 

5. Familienzulagen des Bundes an landw. Arbeitnehmer 6‘971.10 

6. Familienzulagen des Bundes an selbständige Landwirte 146‘760.00 

7. Familienzulagen der FKB    141’069.60 

8. Familienzulagen der FAK ÖKB Kanton BE 2‘271.50 

9. Familienzulagen für Nichterwerbstätige 2‘530.00 
 

Total    5‘559‘164.85 

 

Wir erteilen Ihnen gerne Auskünfte am  034 448 35 35, E-Mail  

 info@ersigen.ch oder persönlich am Schalter während den ordentli-

chen Büroöffnungszeiten. Frau Andrea Balsiger, AHV-Zweigstellen-

leiterin, ist jeweils am Dienstag erreichbar. Weitere Informationen, 

Merkblätter und Formulare finden Sie auch unter  
 

www.akbern.ch 
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3. Aus dem Gemeinderat 
 
 

Einwohnerzahl per 31. Dezember 2011 
 

Die Einwohnerkontrolle Ersigen verzeichnete per 1. Ja-

nuar 2012 folgenden Stand an Einwohnerinnen und 

Einwohnern: 
 

Schweizerbürger/innen 1'569 

- davon mit Heimatschein 1'554 

- davon mit Heimatausweis 15 
 

Ausländer/innen 56 

- davon Niedergelassene C 26 

- davon Jahresaufenthalter B 25 

- davon Kurzaufenthalter L 5 

- davon vorläufig Aufgenommene F 0 

- davon Asylsuchende 0 
 

In % 

- Schweizer/innen 96.55 % 

- Ausländer/innen 3.45 % 

 
Total angemeldete Einwohner per 31. Dezember 2011 1'625 
 

Einwohnerzahl per 31. Dezember 2010 1’592 

Veränderungen im Jahr 2011 +33 
 

 

Neuzuzüger/innen-Anlass 

Alle zwei Jahre wird in unserer Gemeinde ein Neuzuzüger/innen-Anlass 

durchgeführt. Im Jahr 2012 findet kein solcher Anlass statt. Der nächste 

Neuzuzüger/innen-Anlass wird im Spätsommer 2013, für alle seit August 

2011 bis zum Anlass zugezogenen Personen, durchgeführt.  
 

 

Jungbürger/innen-Feier 2012 

Die Jungbürger/innen-Feier 2012 für den Jahrgang 1994 findet am Frei-

tag, 09. November 2012 im Restaurant Rudswilbad in Ersigen statt. Die 

Jungbürgerinnen und Jungbürger werden zum gegebenen Zeitpunkt 

persönlich eingeladen.  
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SBB Tageskarten Gemeinde 

Die Gemeinde Ersigen bietet bis sicher Ende April 2013 zwei „SBB-

Tageskarten Gemeinden“ zum Preis von Fr. 40.00 pro Karte und Tag an.  

Die Auslastung der beiden Tageskarten im Kalenderjahr 2011 hat ins-

gesamt 93,5 % betragen. Davon wurden die Tageskarten zu 75,8 % an 

Ersiger/innen abgegeben.  
 

 

Jubiläen Personal 

Andrea Balsiger-Furer hat als AHV-Zweigestellenleiterin für die Gemein-

den Ersigen, Niederösch und Oberösch am 1. April 2012 das 10 jährige 

Dienstjubiläum in ihrer 20 %-Anstellung  begehen können. Thomas Balsi-

ger amtet seit dem 1. Juni 1992, somit seit 20 Jahren, als Gemeinde-

schreiber und Leiter der Gemeindeverwaltung Ersigen, Niederösch, 

Oberösch.  
 

 

Gemeindepatrouillen 

Der Gemeinderat hat der Bronco Security GmbH analog dem letzten 

Jahr den Auftrag erteilt, im Jahr 2012 an neuralgischen Punkten in der 

Gemeinde Ersigen Gemeindepatrouillen durchzuführen.  
 

 

Aus der Schule 
 

a) Durchlässiges Modell der Sekundarstufe 1 im Gemeindeverband 

Im Gemeindeverband Kirchberg wird seit einiger Zeit die Einführung 

eines durchlässigen Schulmodells auf der Sekundarstufe 1 diskutiert. In 

diesem Modell würden die SchülerInnen der Sekundarstufe 1 (Real- 

und Sekundarschule) den Unterricht in Kirchberg besuchen. In den 

Hauptfächern Deutsch, Französisch und Mathematik folgten sie dem 

Unterricht je nach Leistungsvermögen in Real- oder Sekundarklassen, 

wobei Wechsel im Laufe der Schulzeit möglich sind.  

Der Gemeinderat steht einer generellen Einführung dieses Modells im 

Verband negativ gegenüber. Er möchte, dass wie bis anhin die Real-

schülerInnen in Ersigen unterrichtet werden und sie ihren Fähigkeiten 

entsprechend individuell gefördert werden. 

Er würde einzig einer Lösung zustimmen, bei der einzelne, interessierte 

Gemeinden des Verbands in Zusammenarbeit mit der Sekundarschule 

die Durchlässigkeit für ihre SchülerInnen einführen könnten. Allerdings 

darf dadurch die Organisationsform der bestehenden Sekundarschule 

nicht massgeblich verkompliziert werden und zu Lasten der nicht teil-

nehmenden Gemeinden gehen. 
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b) Zusammenarbeit Ersigen-Oesch 

In der Frage der Zusammenarbeit der Schulen Ersigen und Oesch hat 

die Arbeitsgruppe die Grundlagen des Sitzgemeindemodells erarbei-

tet. Ein Zusammenarbeitsvertrag und die Reglemente für die einzelnen 

Gemeinden sind den Gemeinderäten zur Vernehmlassung unterbreitet 

worden und werden nun bereinigt. Nach Abschluss dieser Bereinigun-

gen werden wir Sie anlässlich einer Informationsveranstaltung über die 

genauen Modalitäten der Zusammenarbeit informieren.  
 

 

Familienexterne Kinderbetreuung (Kita) 

Aufgrund von neuen Weisungen im Zusammenhang mit den familien-

ergänzenden Betreuungsangeboten, kann die Standortgemeinde ei-

ner Kindertagesstätte (Kita) seit dem 1. Januar 2012 noch 80 % der Kos-

ten via Finanz- und Lastenausgleich abrechnen lassen. Die restlichen 

20 % gelten als Selbstbehalt der Gemeinden. Die Standortgemeinden 

können somit bei den Eltern, respektive deren Wohngemeinden eine 

Kostengutsprache für den restlichen Teil von 20 % einfordern.  

Der Gemeinderat hat die Angelegenheit in Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden Nieder- und Oberösch folgendermassen geregelt: 

In erster Linie wird der Tageselternverein Koppigen und Umgebung 

(TEV) unterstützt und vorgeschlagen, bei welchem die Gemeinde Ersi-

gen Mitglied ist. Ist jedoch eine Kita erwünscht, ist beim Gemeinderat 

Ersigen von den betroffenen Eltern ein begründetes Gesuch um Kos-

tenbeteiligung einzureichen. Darin muss ersichtlich sein, welche/s 

Kind/er, welche Kita und welche Zeitspanne es betrifft. Liegt die Kita 

ausserhalb von Burgdorf und den Anschlussgemeinden* des TEV, wird 

der Selbstbehalt von 20 % nicht übernommen. Betrifft es jedoch eine 

der Anschlussgemeinden, ist zusammen mit dem Gesuch eine aktuelle 

Lohnabrechnung beider Elternteile dem Gesuch mitzugeben. An-

schliessend wird nach folgendem Berechnungsschema entschieden: 
 

Einkommen beider Elternteile (Nettolöhne) Kostenbeteiligung in % 

3‘500.00 –   5‘500.00 20 % 

5‘501.00 –   8‘000.00 15 % 

8‘001.00 -    10‘500.00 10 % 

10‘501.00 – 13‘000.00 5 % 

Ab 13‘000.00 0 % 
*Koppigen, Aefligen, Alchenstorf, Ersigen, Heimiswil, Hellsau, Höchstetten, 

Kernenried, Kirchberg, Lyssach, Niederösch, Oberösch, Rüdtligen-Alchenflüh, 

Rumendingen, Willadingen, Wynigen 
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Bei einem positiven Entscheid der Gemeinde, gilt die finanzielle Unter-

stützung für ein Jahr. Möchten die Eltern ihr/e Kind/Kinder weiterhin in 

einer Kita betreuen lassen, haben sie 2 Monate vor Ablauf der Kosten-

übernahme (1 Jahr) eine Verlängerung bei der Gemeinde zu bean-

tragen, damit die Situation neu beurteilt werden kann. 
 

 

Adventsfenster 2012 

Nach einer Pause von sieben Jahren möchten wir den schönen 

Brauch der Adventsfenster wieder aufleben lassen. Ab diesem Jahr 

beginnend in einem entsprechend wiederkehrenden Rhythmus (alle 2 

oder 3 Jahre). 

Die einzelnen Fenster sollen jeweils ab dem entsprechenden Datum im 

Dezember, bis zu Weihnachten jeden Abend von 17.00 bis ca. 22.00 

Uhr leuchten. Anbieten kann man auch ein „Plauderstündchen“ am 

Tag der Neuerleuchtung zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr. Dies ist aber 

kein Muss.  

Wir freuen uns auf Ihr kreatives Mitwirken im Jahr 2012 und Ihre Anmel-

dung bis zum 15. Oktober 2012 mit Angabe Ihres Wunschkalenderda-

tums (1. - 24. Dezember) bei der Gemeindeverwaltung Ersigen, Sandra 

Hirschi, Telefon  034 448 35 35, E-Mail  s.hirschi@ersigen.ch. 
 

 

Bevölkerungsumfrage 2012 

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung führen eine Befragung 

durch. Wir möchten aus Sicht der Bürger/innen ein Bild der Gemeinde 

erhalten und die Zufriedenheit, sowie Anregungen und Wünsche der 

Bevölkerung erfragen. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie den Fragebo-

gen ausfüllen - Ihre Meinung ist uns wichtig! 

Den Fragebogen mit Wettbewerbsteilnahme finden Sie in der Mitte die-

ser Ersiger-Information. Einfach heraustrennen, ausfüllen und an die 

Gemeindeverwaltung Ersigen, Rumendingenstrasse 1, 3423 Ersigen re-

tournieren oder per Mail an  info@ersigen.ch einsenden. 

Der Eingabeschluss ist der 30. Juni 2012. Wir freuen uns auf eine grosse 

Anzahl Mitwirkende.  
 

 

Landstrasse/Hofacherweg 

Das Tiefbauamt Kreis IV des Kantons Bern hat im Zusammenhang mit 

der Ein-/Ausfahrt des Hofacherwegs in die Landstrasse neue Vorschläge 

erarbeitet. Es ist nun vorgesehen die Kreuzung nicht zu verändern. Dafür 

werden vor und nach diesem Kreuzungsbereich sogenannte „Pförtner-
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anlagen“ erstellt, damit entlang diesem Bereich die Geschwindigkeit 

auf 60 km/h reduziert werden kann.  

In nächster Zeit wird die öffentliche Mitwirkung dieses Projekts stattfin-

den. Gleichzeitig ist die Baukommission Ersigen daran, die Sanierung 

des Hofacherwegs mit einem entsprechenden Projekt zu bearbeiten. 

Vorgesehen ist dabei nebst den Sanierungsmassnahmen an der Strasse 

und Wasserleitung, auch ein geschützter Fusswegbereich entlang des 

Hofacherwegs.  

Angestrebt wird, dass beide Massnahmen, unter Vorbehalt allfälliger 

Verzögerungen, ab Frühjahr 2013 umgesetzt werden können. Die Kre-

ditvorlage für den Hofacherweg ist auf die Dezembergemeindever-

sammlung 2012 vorgesehen.  
 

 

Lobärgstrasse/Rainacherweg 

Das Projekt „Entwässerungsleitung/Strassensanierung Lobärgstras-

se/Rainacherweg/Grabne“ konnte im Jahr 2011 grösstenteils abge-

schlossen werden. Es ist vorgesehen, den noch ausstehenden Deckbe-

lag vor den Sommerferien 2012 einzubauen. Die definitive Kostenab-

rechnung, welche unter dem Kreditbeschluss abschliessen wird, soll den 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern voraussichtlich an der Dezember-

Gemeindeversammlung 2012 zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. 
 

 

Feuerbrand 

Der Feuerbrand ist eine sehr gefährli-

che Bakterienkrankheit des Kernob-

stes (Apfel, Birnen und Quitten) und 

verschiedener Zier- und Wildgehölze 

(z.B. Weissdorn, Cotoneaster, Mispel, 

Vogelbeere, Feuerdorn). 
 

Der Krankheitserreger, das Bakterium 

Erwinia amylovora, zerstört die le-

benswichtigen Gewebe unter der 

Rinde. Triebe sterben ab und verfärben sich dunkelbraun bis schwarz 

(daher der Name „Feuerbrand“). Ein befallener Baum kann innerhalb 

nur einer Vegetationsperiode absterben. 
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Wie bekämpft man Feuerbrand? 

Feuerbrand ist nach der Infektion nicht mehr bekämpfbar! 
 

Was können wir tun? 

Zur Eindämmung der Krankheit ist es deshalb wichtig, alle befallenen 

Pflanzen zu suchen. Verdächtige Pflanzenteile darf man nicht berüh-

ren, denn dadurch erhöht sich die Verschleppungsgefahr der Krank-

heit auf andere Pflanzen. In Gebieten mit Feuerbrand sind Schnitt-

Werkzeuge nach jeder Wirtspflanze zu desinfizieren. Es ist auch zu be-

achten, dass das Bakterium auch auf dürren Ästen oder in Kleidung 

über Monate überleben kann. 
 

Falls Sie verdächtige Pflanzen/Bäume finden, melden Sie dies bitte so-

fort bei: 

FEUERBRANDKONTROLLEUR 
Werner Grossmann 

034 445 22 23, 
w.grossmann@bluewin.ch 

 

Weitere Informationen zum Feuerbrand finden unter: 

(www.feuerbrand.ch) oder (www.be.ch/feuerbrand). 
 

Der Gemeinderat hat als Grundsatz beschlossen, dass die Kosten der 

allfälligen Rodungen von Pflanzen/Bäumen, welche durch den Feuer-

brand befallen sind, durch die Öffentlichkeit getragen werden. Ersatz-

pflanzungen werden jedoch nur bei Hochstamm-Obstbäumen, wel-

che sich in der sogenannten Schutzzone befinden, teilweise finanziert. 

Festgelegt wurde für diese Ersatzpflanzungen ein Gemeindebeitrag 

von Fr. 50.00 pro Baum. Daran wird sich der Kanton ebenfalls mit einem 

Beitrag von Fr. 25.00 beteiligen.  
 

 

Serien-Schweizermeister SV Wiler-Ersigen 

Die Erfolgsgeschichte des SV Wiler-Ersigen nimmt langsam aber sicher 

unheimliche Züge an. Der Gemeinderat Ersigen gratuliert dem SVWE 

zum bereits achten Schweizermeister-Titel in den vergangenen neun 

Jahren und dem sechsten in Serie!  

mailto:w.grossmann@bluewin.ch
http://www.feuerbrand.ch/
http://www.be.ch/feuerbrand
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Die Bevölkerung, Vereinsdelegationen und Behördenvertreter/innen 

von Wiler und Ersigen haben dem Verein am 21. April 2012 in der Turn-

halle Ersigen einen würdigen Empfang bereitet. 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Aus den Kommissionen 
 

Bauausschuss / Baubewilligungen ohne öffentliche Publikation 

Der Bauausschuss Ersigen hat in der Zeit vom 01.11.2011 – 30.04.2012 

folgende Baubewilligungen erteilt, deren Gesuche aus gesetzlichen 

Gründen nicht öffentlich publiziert werden mussten: 
- Heuberger Margret Lobärgstrasse 9 Ersetzen Tor/Falttor; Abbruch Decke Stall 

- Bütikofer Martin Juraweg 4 Neubau Kaminanlage/Cheminée-Ofen 

- Rolli Ernst Sandrütiweg 10 Neubau Geräteschuppen 

- Reist Urs Lobärgstrasse 17 Erweiterung Autoabstellplatz 

- Schelker Thomas Blumenweg 1 Erstellen Balkonverglasung 

- Derungs Corsin Blumenweg 1 Erstellen Sitzplatzverglasung 
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Baukommission / Zurückschneiden Bäume, Hecken, Sträucher 

Im Amtsanzeiger ist in diesem Frühjahr durch das Tiefbauamt des Kan-

tons Bern auf das Zurückschneiden von Bäumen, Hecken und Sträu-

chern entlang von öffentlichen Strassen hingewiesen worden. Bäume, 

Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in 

den Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, 

aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten 

unvermittelt auf die Strasse treten. Wir bitten alle Strassenanstösser/in-

nen im Gemeindegebiet von Ersigen, dieser Aufforderung umgehend 

und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut nachzukommen. Fol-

gende Vorschriften bestehen im ganzen Kanton Bern: 

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hoch-

stämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 

Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 

der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 

über Geh- und Radwegen müssen mindestens eine Höhe von 2,50 

m und ein seitlicher Abstand von 50 cm freigehalten werden. 

 Die Wirkung der Strassenbe-

leuchtung darf nicht beein-

trächtigt werden. 

 An unübersichtlichen Strassen-

stellen (Einfahrten, Kreuzun-

gen, Kurven etc.) dürfen Ein-

friedungen und Zäune die 

Fahrbahn um höchstens 60 

cm überragen. Für die nicht 

hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen 

Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedun-

gen. Danach müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 1,20 

Metern einen Strassenabstand von 0.5 Metern ab Fahrbahnrand 

einhalten. Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurück-

versetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf be-

stehende solche Pflanzen.  

Sie helfen damit, Unfälle zu vermeiden. Vielen Dank für das Verständnis 

und die umgehende Umsetzung. Allfällige Fragen bezüglich dem vor-

geschriebenen Lichtmass beantwortet Ihnen die Gemeindeverwal-

tung Ersigen, Telefon  034 448 35 35, E-Mail  info@ersigen.ch, gerne. 
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Baukommission / Parkierungen 

 

Trottoirs 

Es muss leider immer wieder festgestellt werden, dass im ganzen Ge-

meindegebiet die Trottoirs teilweise als Parkplätze missbraucht werden. 

Nachfolgend der Auszug aus der massgebenden Verkehrsregelver-

ordnung des Bundes.  

Artikel 41„Das Parkieren auf dem Trottoir ist untersagt, sofern es Signale 

oder Markierungen nicht ausdrücklich zulassen. Ohne eine solche 

Signalisation dürfen sie auf dem Trottoir nur halten zum Güterumschlag 

oder zum Ein- und Aussteigenlassen von Personen; für Fussgänger muss 

stets ein mindestens 1,50 m breiter Raum frei bleiben. Die Ladetätigkeit 

und das Ein- und Aussteigenlassen ist ohne Verzug zu beenden“. 
 

In Ersigen existieren keine Signalisationen, welche das Parkieren auf 

dem Trottoir zulassen. Deshalb ist auf unserem Gemeindegebiet gene-

rell das Parkieren auf dem Trottoir nur zum kurzen Güterumschlag zuge-

lassen.  

 

Radstreifen 

Entlang der Dorfstrasse sind Radstreifen aufgezeichnet. Es muss auch 

hier festgestellt werden, dass immer wieder Motorfahrzeuge am Rand 

des Trottoirs und über den Radstreifen zum Güterumschlag oder auch 

generell parkiert werden. Die Bundesvorschriften sagen diesbezüglich 

folgendes aus: 

„Jedes Halten und Parken eines Fahrzeuges ist an allen Stellen verbo-

ten, wo es eine Gefahr bilden könnte, insbesondere 

…. 

auf einem zusätzlichen Fahrstreifen für langsam fahrende Fahrzeuge.“ 
 

Längs der Dorfstrasse in Ersigen ist es somit entlang dem Radstreifen 

verboten anzuhalten oder zu parkieren, auch nicht zum Güterum-

schlag. 
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Halteverbot 

In Ersigen existiert lediglich ein Halteverbot. Dieses befindet sich vor 

dem Gemeindehaus. Wie es die Wortwahl „Halteverbot“ ausdrückt, 

darf innerhalb des definierten Bereichs ein Motorfahrzeug nicht ange-

halten werden. Der Grund des Halteverbots vor dem Gemeindehaus 

liegt im öffentlichen Verkehr. Im besagten Bereich wird die Buslinie von 

und in Richtung Burgdorf geführt. Aufgrund der engen Zeiten im öffent-

lichen Verkehr sind die Buschauffeure darauf angewiesen, dass sie oh-

ne Hindernisse den Fahrplan einhalten können. Aus diesem Grund er-

suchen wir, das Halteverbot vor dem Gemeindehaus strikt einzuhalten. 

Auf den Stirnseiten des Gemeindehauses sind genügend Parkplätze 

vorhanden.  

 

Öffentliche Parkplätze 

In Ersigen existieren die nachfolgend definierten öffentlichen Parkplät-

ze. Die Zweckbestimmungen sind folgendermassen vorgesehen: 

Viehschauplatz Gemietete Parkplätze Café Fischer und allge- 

   meiner öffentlicher Parkplatz 

Gemeindehaus Besuche Post und Gemeindehaus sowie gemie- 

   tete Parkplätze Bäckerei Fischer 

Schulanlage Parkplätze für Lehrerschaft und Besuche Garde- 

   roben, Anlässe in Turnhalle und Schule Ersigen 

Weissensteinweg Besucherparkplätze Quartier Weissensteinweg 

Schützenhaus Trainings und Wettkämpfe im Schützenhaus  

   und Sportplatz 

Teilweise werden diese Parkplätze durch Dauerparkierungen miss-

braucht. Bisher wurde in Ersigen darauf verzichtet, ein Parkier-Regime 

mit zum Beispiel einer blauen Zone einzuführen. Wir appellieren des-

halb an die Fairness aller und ersuchen darum, die Dauerparkierungen 

auf den eigenen Grund und Boden zu beschränken.  
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Schulkommission-Baukommission / Kinderspielplätze 

Die Schulkommission hat beschlossen, dass der Spielplatz beim Kinder-

gartengebäude in Ersigen ausserhalb der Kindergartenzeiten durch 

die Öffentlichkeit benützt werden kann. Vor Ort sind die Öffnungszei-

ten sowie die Verhaltensregeln an einer Tafel angeschlagen.  

Die Gemeinde hat für die Wartung dieser Spielplatzgeräte aber auch 

für diejenigen unmittelbar angrenzend an die Schulliegenschaft mit 

einer Spezialfirma einen Wartungsvertrag abgeschlossen. Die Geräte 

werden somit periodisch kontrolliert.  

Zudem hat der kleine Kinderspielplatz beim ehemaligen Hornusserhüttli 

Rudswil Mitte Mai 2012 eine kleine Auffrischung erfahren, wie dem 

nachfolgenden Bild zu entnehmen ist.  
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
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5. Veranstaltungskalender Ersigen 
 

Juni 2012 bis November 2012 
 

Altersturnen 
Jeden Donnerstag während der Schulzeit, 16.30 – 17.30 Uhr, Turnhalle Ersigen. 

 

Drumschool Kirchberg / www.tambouren-kirchberg.ch 

Keine Angaben 
 

Familiengruppe Kirchberg und Umgebung / www.fg-kirchberg.ch 

15. September 2012 Spielzeugbörse 

16. November 2012 Lotto, Kirchgemeindesaal Kirchberg 

24. November 2012 Kasperlitheater, Kirchgemeindesaal 

  Kirchberg 

06. Dezember 2012  Samichlaus, Burgerhütte Ersigen 
 

Frauenturnverein Ersigen / www.ftv-ersigen.ch 

03. November 2012 Suppentag 

01. Dezember 2012 Racletteabend, Turnhalle 
 

Gesucht wird beim   

Motivierte, engagierte Leiter oder Leiterinnen für die Jugi Ersigen! Mehr Infos unter 

www.ftv-ersigen.ch. 

 

Gewerbeverein Region Kirchberg / www.gewerbe-kirchberg.ch 

14. September 2012 Herbstausflug 
 

Hornussergesellschaft Ersigen / www.hgersigen.ch 

Daten der Hornussergesellschaft Ersigen können dem Aushang beim Gemeinde-

haus oder der Vereinshomepage entnommen werden. 

05.-07. Oktober 2012 Hornusserreise 

03./04. November 2012 Lotto, Rudswilbad 

30. November 2012 Chlousehöck, Loon 

 
Jugendmusik Kirchberg / www.jmk.ch 

20. Juni 2012 Platzkonzert in Ersigen mit MG Kirchberg-

Ersigen und Tambourenverein Kirchberg 

27. Oktober 2012 Jugendmusikfestival VBJ, Zäziwil 

10. November 2012 Neuuniformierung MG Kirchberg-Ersigen 

18. November 2012 Begleitung Gottesdienst, Kirche Kirchberg 

http://www.ftv-ersigen.ch/
http://www.gewerbe-kirchberg.ch/
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Männerchor Ersigen / www.maennerchorersigen.ch 
Probe: Donnerstag, Singsaal Schulhaus Ersigen 

 

Männerturnverein Ersigen / www.mtv-ersigen.ch 
Turnen: Mittwochabend 19.30 Uhr, Turnhalle Ersigen 

29. Juni – 1. Juli 2012 Verbandsturnfest, Oberburg 

07. Juli 2012 Volleyballturnier, Wiler 

08. Juli 2012 Velotour 

11. August 2012 Volleyballturnier Holzchrachen 

18. August 2012 Männerriegenspieltag, Kirchberg 

02. September 2012 Herbstwanderung 

26. September 2012 Spez. Event 

01. Dezember 2012 Racletteabend, Turnhalle Ersigen 

19. Dezember 2012 Weihnachtshöck 

28. Dezember 2012 Ramset, Gasthof Rudswilbad Ersigen 
 

Musikgesellschaft Kirchberg-Ersigen / www.mgke.ch 

20. Juni 2012 Platzkonzert in Ersigen mit Jugendmusik 

Kirchberg-Ersigen und Tambourenverein  

10. November 2012 Neuuniformierung MG Kirchberg-Ersigen 

 
Pilzverein Ersigen 
Siehe Publikationen 

 
Radfahrerverein Ersigen / www.rversigen.ch 

Samstags gemeinsame Ausfahrten, Treffpunkt 13.00 Uhr, Bären Ersigen 

Ab November jeweils donnerstags ab 15 Jahren Konditionstraining ab  

19.15 Uhr, 20.00 - 21.45 Uhr, SAZ-Turnhalle Burgdorf 

Ab November jeweils freitags Nachwuchs-Hallentraining ab 8 Jahren,  

18.30 - 19.45 Uhr, Turnhalle Ersigen 

26.-28. Mai 2012 MTB-Kidsweekend, Plaffeien 

23. Juni 2012 Dualslalom, Bütikofen 

11. Juli 2012 Bikeplauschtour Ferienpass Burgdorf 

14./15. Juli 2012 Pässefahrt im Engadin 

21./22. Juli 2012 Emmental-Rundfahrt 

25. September 2012 Fahrer vom RVE an der S2 Challenge 
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Schützenchörli Kirchberg / www.schuetzenchoerli.ch 

15.-17. Juni 2012 Kant. Jodlerfest, Schwarzenburg 

30. Juni 2012 Jodlertreffen „Untere Emme“, Utzenstorf 

13.-15. Juli 2012 Schnittersonntag Raclette-Stube und  

Beizli-Singen 

23. September 2012 Auftritt Kirche und Seniorenzentrum Emme 
 

Schützengesellschaft Ersigen  
Daten der Schützengesellschaft Ersigen können dem Aushang beim Gemeinde-

haus entnommen werden.  

01./02. Juni 2012 Feldschiessen 

21. Juni 2012 18.00-20.00 Obligatorische Übung 

25. August 2012 13.30-15.30 Obligatorische Übung 

15. September 2012 Kichgemeindeschiessen Kirchberg 

07. Oktober 2012 Emmentalisches Landesschiessen Biglen 

13. Oktober 2012 Dorf-Cup 

26. Dezember 2012 Altjahrschiessen 

08. Februar 2013 Hauptversammlung im Schützenhaus 
 

Sportclub Ersigen / www.scersigen.ch 
Heimspieldaten können dem Anzeiger entnommen werden. 

22./23. Juni 2012 SCE Schüler- und Grümpelturnier 

31. Juli/01. August 2012 Jubiläumsfest 50 Jahre SC Ersigen 

16. August 2012 Hauptversammlung, Bären Ersigen 
 

SV Wiler-Ersigen (Unihockey) / www.svwe.ch 

Heimspieldaten können nebst der Homepage auch dem Anzeiger sowie den  

Plakaten beim Gemeindehaus entnommen werden. 

21. Juni 2012 Hauptversammlung, Rudswilbad Ersigen 

29. Juni – 01. Juli 2012 Juniorentrainingslager, Zuchwil 

25. August 2012  Vorsaisonevent/Teampräsentation SML 

31. August–02. September  Swiss Unihockey Masters, Zürich 

08./09. September 2012 Universal-sport cup, Kirchberg 

15. September 2012 Meisterschaftsstart SML, Bern 

03. – 07. Oktober 2012 Champions Cup, Umea (Schweden) 

01. – 09. Dezember 2012 Weltmeisterschaft, Bern/Zürich 
 
 

Tambourenverein Kirchberg / www.tambouren-kirchberg.ch 

24. November 2012 Racletteabend, Drum-in 
 

Trachtengruppe Kirchberg & Umgebung 

Keine Angaben 
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6. Eidg. Schwing- + Älplerfest 2013 in Burgdorf 
 

 

 

30. August bis 01. September 2013 
 

Noch dauert es gut ein Jahr bis der Schwingerkönig in Burgdorf ge-

krönt wird. An den vorgenannten Tagen steht Burgdorf ganz im Zei-

chen des Schwingsports. Rund 250'000 sportbegeisterte Besucherinnen 

und Besucher werden erwartet.  

 
Kurzinterview 

Drei Fragen an Flavian Angelucci, Goldgönner des «Eidgenössischen» 

2013 im Kurzinterview. 

Warum unterstützen Sie das ESAF 2013 mit einer Goldgönnerschaft? 

Aus drei Gründen. Erstens, weil ich den Schwingsport mit seinen traditi-

onellen Werten unterstützen möchte. Zweitens, weil ein solcher sportli-

cher Grossanlass im Kanton Bern, insbesondere in der Region Emmen-

tal-Oberaargau, eine gute Sache ist. Und drittens, weil ich mir dadurch 

ein Vorkaufsrecht für eines der «heissbegehrten» Tickets für das Eidge-

nössische sichern kann. 

Auf welches Highlight der drei Festtage freuen Sie sich besonders? 

Ich bin sehr gespannt auf den Schwingwettkampf und hoffe, dass ein 

Berner im Schlussgang antreten und auch gewinnen kann! Ausserdem 

freue ich mich auf die stets fröhliche Stimmung unter den Schwingfans. 

So viele Menschen an einem Anlass und keine Ausschreitungen – das 

spricht für sich. 

Welchem «Bösen» möchten Sie gerne im Sägemehl gegenüberste-

hen? 

Als Vorstandsmitglied des «Fanklub der Gebrüder Sempach» würde ich 

gerne Mal mit Matthias oder Stefan Sempach ins Sägemehl steigen. 

Wer weiss, vielleicht heisst der nächste Schwingerkönig ja Sempach! 

 
Tickets 

Sie möchten in der Emmental-Arena mit über 52'000 Schwingbegeis-

terten mitfiebern, wenn die Athleten um Kranz und Krone schwingen? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eines der begehrten Tickets 

fürs «Eidgenössische» zu erwerben. Privatpersonen können sich beim 

Gönnerverein ESAF 2013 engagieren und erhalten damit eine Ticket-

Kaufoption.  
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Für kleine und mittlere Unternehmen eignet sich eine Supporterschaft 

oder eine Kranzpartnerschaft. Und zu guter Letzt startet im Sommer 

2012 die Gabensammlung (Preise für die antretenden Schwinger). 

Auch mit der Spende einer Ehrengabe wird man sich Tickets sichern 

können. 

 
Gestatten: „FORS vo dr LUEG“ 

Noch wiegt er eine halbe Tonne. Bis zum Start des ESAF 2013 in Burg-

dorf wird er mehr als das Doppelte auf die Waage bringen. Von wem 

ist die Rede? Von «FORS vo dr LUEG» – dem Siegermuni des «Eidgenös-

sischen». Exakt zwei Jahre vor dem Fest wurde er feierlich getauft. Die 

beiden Munisponsoren, Kunz Kunath AG, Burgdorf, und Landgasthof & 

Seminarhotel Lueg, Kaltacker, konnten für «FORS vo dr LUEG» promi-

nente Paten gewinnen: Melanie Oesch von Oesch’s die Dritten, den 

ehemaligen Schwingerkönig Adrian Käser sowie Skirennfahrer Didier 

Cuche. 

 

Steckbrief 

Geboren:   28. Juni 2010 (Betrieb von Fritz Läderach in Worb) 

Rasse:   Rotfleckvieh 

Mutter:   Swatch-Poppa mit der achten Abkalbung 

Vater:   Bental 

Hobbies:   Ausgang mit Mädels auf der Weide 

 

 

Weitere Informationen rund um das Eidgenössische Schwing- und 

Älplerfest in Burgdorf sind online abrufbar unter 

 
 www.burgdorf2013.ch  
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7. Schlussnotizen 
 

 

 

 
 

    
 

Heute tauchen wir in eine bestens bekannte Welt ein, nämlich in die 

einheimischen Gefilde der „Ersiger-Information“. Sie halten die Jubilä-

ums-Information in den Händen. Nämlich die 275. Ausgabe! Die Er-

folgsgeschichte „Ersiger-Information“ ist vor genau 40 Jahren gestartet 

worden. Hier der allererste Text: 

 
Kleiner Hinweis: Gut ein Jahr vorher, am 07. Februar 1971, wurde in der 

Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt. Somit zeichnete sich Ersigen 

mit der Schaffung einer eigenen Informationsschrift schon damals als 

weltoffen aus. 

In der ersten Ausgabe wurde übrigens nach einem Namen für die 

„Ersiger-Information“ gesucht. Wir wissen es, es wurde seither nie ein 

Aus aller Welt 
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besserer Name gefunden. Keine Angst, ich werde mich dafür einset-

zen, dass wir wenigstens bei unserer Informationsschrift das globale 

Denken weglassen und auch zukünftig kein englischklingender Name 

auf dem Titel thront. Wie etwa Ersiger Newsletter oder so… 

Gerne publizieren wir nachfolgend zum Schmunzeln noch weitere Tex-

te aus der ersten Ausgabe. Eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 1972, 

welche einem bezüglich der Wasserpreisdiskussion auch gleich wieder 

„back to the future“ - oh Entschuldigung - zurück in die Zukunft kata-

pultiert, einfach mit ein wenig anderen Preisen. 
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Ich gehe davon aus, dass einige Personen, welche seit über 40 Jahren 

in Ersigen wohnhaft sind, alle Ersiger-Informationen gesammelt haben.  

Die jetzige „Büechli-Form“ wurde übrigens erst im Jahr 1996, also nach 

24 Jahren, eingeführt. Ich selber durfte unserer Informationsschrift ge-

nau die Hälfte ihres Daseins als Pate beistehen. Für mich ist es ebenfalls 

eine Jubiläumsausgabe. Sie halten das 50. Exemplar aus meiner „Fe-

der“ in den Händen. Ich habe mit dem Gang ins Archiv festgestellt, 

dass in den ersten 20 Jahren jedes Flugblatt als Ersiger-Information de-

klariert und entsprechend nummeriert wurde. Deshalb sind bis vor 

zwanzig Jahren 225 Ausgaben und seit dem Jahr 1992 „lediglich“ de-

ren fünfzig generiert worden. Der Rhythmus liegt seither bei zwei Aus-

gaben pro Jahr im Frühling und Herbst, dazu kommen zusätzliche In-

formationen, wenn zum Beispiel eine ausserordentliche Gemeindever-

sammlung abgehalten oder über aktuelle Geschäfte dringend infor-

miert wird.  

Im Jahr 1998 hat der Gemeinderat die Zielsetzungen der Ersiger-

Information in einem Konzept niedergeschrieben. Der Inhalt ist darin 

folgendermassen definiert worden:  

 Straffe Beiträge 

 Kurze, informelle Beiträge 

 Übersichtliche Darstellung 

 Neutrale Berichte; keine parteipolitische Gewichtung 

 Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger kennen nach der Konsulta-

tion der Ersiger-Information den Inhalt der Gemeindeversamm-

lungsgeschäfte und können sich ihre Meinung zur Abstimmung vor 

der Versammlung bilden 

 

 
 
    Thomas Balsiger, Gemeindeschreiber 

 

Prosit Ersiger-Information.  

Wir wünschen dir weitere 

informative Jahre. 


